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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) Stand 03.02.2017. Synopse  

SGB VIII Stand 22.10.2015 Entwurf vom  3.02.2017 Anmerkungen 
§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner 
Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht 
der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 
Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche 
Gemeinschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 
1 insbesondere 

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen 
Entwicklung fördern und dazu beitragen, 

2. Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 
3. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der 

Erziehung beraten und unterstützen, 
4. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl 

schützen, 
5. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für 

junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- 
und 

6. familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu 
schaffen. 

§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner 

Entwicklung und auf Erziehung zu einer möglichst 

selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht 

der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre 

Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

(3) Ein junger Mensch hat Teil an der Gesellschaft wenn er in 

alle ihn betreffenden Lebensbereiche einbezogen ist; dies ist der 

Fall, wenn er entsprechend seinem Alter Zugang zu allen ihn 

betreffenden Lebensbereichen hat, die Möglichkeit hat, in diesen 

Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren sowie die 

Möglichkeit zur Interaktion in einem seinen Fähigkeiten 

entsprechenden Mindestmaß wahrnimmt (Teilhabe am Leben).  

(4) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 

insbesondere 

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen 

Entwicklung fördern, ihnen  eine gleichberechtigte 

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen 

oder erleichtern und dazu beitragen, Benachteiligungen 

zu vermeiden oder abzubauen, 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der 

Erziehung beraten und unterstützen, 

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl 

schützen, 

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge 

Menschen und ihre Familien, eine kinder- und 

familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu 

schaffen sowie Inklusion für alle jungen Menschen zu 

verwirklichen, 

5. unabhängige und fachlich nicht weisungsgebundene 

ombudschaftliche Beratung und Begleitung für junge 

Menschen und ihre Familien ermöglichen. 

 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen 
denen, die wir bereits aus den Arbeitsentwürfen des 
vergangenen Jahres kennen.  

§ 2 Aufgaben der Jugendhilfe 

(1) Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben 
zugunsten junger Menschen und Familien. 
(2) Leistungen der Jugendhilfe sind: 

1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit 
und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 

§ 2 Aufgaben der Jugendhilfe 

(1) Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben 
zugunsten junger Menschen und Familien. 
(2) Leistungen der Jugendhilfe sind: 

1. Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit 
und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 

 
 
Redaktionelle Änderung 
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(§§ 11 bis 14), 
2. Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie 

(§§ 16 bis 21), 
3. Angebote zur Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22 bis 
25), 

4. Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen (§§ 
27 bis 35, 36, 37, 39, 40), 

5. Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
und ergänzende Leistungen (§§ 35a bis 37, 39, 40), 

6. Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (§ 41). 
(…) 

(§§ 11 bis 14), 
2. Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie 

(§§ 16 bis 21), 
3. Angebote zur Förderung von Kindern in 

Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (§§ 22 
bis 25), 

4. Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen (§§ 
27 bis 35, 36, 37, 39, 40), 

5. Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
und ergänzende Leistungen (§§ 35a bis 37, 39, 40), 

6. Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung (§ 41). 
(…) 

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(1)Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die 
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen 
bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit 
der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt  
die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den 
Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen 
und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist,  
 
sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und 
von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen.  
 
 
 
 
 
Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die 
Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es 
diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
 (…) 

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die 
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen 
bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im 
Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit 
der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt  

1. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den 
Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung 
einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher 
Einschätzung erforderlich ist,  

2. sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind 
und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen 
sowie  

3. Personen, die dem Jugendamt nach § 4 Absatz 1 des 
Gesetzes zur Kooperation und Information im 
Kinderschutz Daten übermittelt haben, in geeigneter 
Weise an der Gefährdungseinschätzung zu beteiligen. 

Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die 
Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es 
diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 
 (…) 

 
 
Auch hier wurde analog des ersten Arbeitsentwurfes 
geändert, ergänzt um die neuen Regelungen zum 
KKG.  

§9 Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von 
Mädchen und Jungen 

Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der 
Aufgaben sind 

1. die von den Personensorgeberechtigten bestimmte 
Grundrichtung der Erziehung sowie die Rechte der 
Personensorgeberechtigten und des Kindes oder des 
Jugendlichen bei der Bestimmung der religiösen 
Erziehung zu beachten, 

§ 9 Grundrichtung der Erziehung, Gleichberechtigung von 
Mädchen und Jungen 

Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der 
Aufgaben sind 

1. die von den Personensorgeberechtigten bestimmte 
Grundrichtung der Erziehung sowie die Rechte der 
Personensorgeberechtigten und des Kindes oder des 
Jugendlichen bei der Bestimmung der religiösen 
Erziehung zu beachten, 

 
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen 
denen, die wir bereits aus den Arbeitsentwürfen des 
vergangenen Jahres kennen. 
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2. die wachsende Fähigkeit und das wachsende 
Bedürfnis des Kindes oder des Jugendlichen zu 
selbständigem, verantwortungsbewusstem Handeln 
sowie die jeweiligen besonderen sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger 
Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen, 

(1) 3. die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen 
und Jungen zu berücksichtigen,  
 
 
Benachteiligungen abzubauen und die 
Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu 
fördern. 

2. die wachsende Fähigkeit und das wachsende 
Bedürfnis des Kindes oder des Jugendlichen zu 
selbständigem, verantwortungsbewusstem Handeln 
sowie die jeweiligen besonderen sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger 
Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen, 

3. die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und 
Jungen zu berücksichtigen, die gleichberechtigte 
Teilhabe von jungen Menschen mit und ohne 
Behinderungen umzusetzen, vorhanderne Barrieren 
und  Benachteiligungen abzubauen und die 
Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu 
fördern. 

 § 9a Ombudsstellen  

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe kann eine 
ombudschaftliche Beratungsstelle errichten, an die sich junge 
Menschen und ihre Familien zur allgemeinen Beratung sowie 
Vermittlung und Klärung von Konflikten im Zusammenhang mit 
Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 und deren 
Wahrnehmung durch die öffentliche und freie Jugendhilfe 
wenden können.  

 

Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen 
denen, die wir bereits aus den Arbeitsentwürfen des 
vergangenen Jahres kennen. 

§ 10 Verhältnis zu anderen Leistungen und 
Verpflichtungen 

 (…) 
(4) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach 
dem Zwölften Buch vor. Abweichend von Satz 1 gehen 
Leistungen nach § 27a Absatz 1 in Verbindung mit § 34 Absatz 
6 des Zwölften Buches und Leistungen der Eingliederungshilfe 
nach dem Zwölften Buch für junge Menschen, die körperlich 
oder geistig behindert oder von einer solchen Behinderung 
bedroht sind, den Leistungen nach diesem Buch vor.  
 
 
 
 
 
Landesrecht kann regeln, dass Leistungen der Frühförderung 
für Kinder unabhängig von der Art der Behinderung vorrangig 
von anderen Leistungsträgern gewährt werden. 

§ 10 Verhältnis zu anderen Leistungen und 
Verpflichtungen 

(…) 
(4) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach 
dem Zwölften Buch vor. Abweichend von Satz 1 gehen 
Leistungen nach § 27a Absatz 1 in Verbindung mit § 34 Absatz 
6 des Zwölften Buches (…) den Leistungen nach diesem Buch 
vor. (…) 
 (5) Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Zwölften 
Buch für junge Menschen mit körperlicher oder geistiger 
Behinderung oder für von einer solchen Behinderung bedrohte 
junge Menschen gehen Leistungen nach diesem Buch vor. 
Landesrecht kann regeln, dass Leistungen der Eingliederungs-
hilfe unabhängig von der Art der Behinderung vorrangig vom 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe gewährt werden. 
Landesrecht kann regeln, dass Leistungen der Frühförderung 
für Kinder unabhängig von der Art der Behinderung vorrangig 
von anderen Leistungsträgern gewährt werden. 

 
 
 
Notwendige Verlinkung zum BTHG 
 
 
 
tritt am 1.1.2020 in Kraft: 
(5) Die Leistungen nach diesem Buch gehen 
Leistungen nach dem Neunten Buch vor. Abweichend 
von Satz 1 gehen Leistungen der Eingliederungshilfe 
nach dem Neunten Buch für junge Menschen mit 
körperlicher oder geistiger Behinderung oder für von 
einer solchen Behinderung bedrohte junge Menschen 
Leistungen nach diesem Buch vor.  

§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

(1) Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen 
Angebote des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes gemacht werden. 

§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

(1) Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen 
Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 
gemacht werden. 
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(2) Die Maßnahmen sollen 
1. junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden 

Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, 
Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
sowie zur Verantwortung gegenüber ihren 
Mitmenschen führen, 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser 
befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden 
Einflüssen zu schützen. 

(2) Die Maßnahmen sollen 
1. junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden 

Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, 
Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
sowie zur Verantwortung gegenüber ihren 
Mitmenschen führen, 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser 
befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden 
Einflüssen zu schützen. 

Von diesen Maßnahmen ist auch die Vermittlung von 
Medienkompetenz umfasst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorgeschlagene Ergänzung entspricht der, die wir 
bereits aus den Arbeitsentwürfen des vergangenen 
Jahres kennen. 

§ 22 Grundsätze der Förderung 

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich 
Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig 
aufhalten und in Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege 
wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem 
Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten 
geleistet. Das Nähere über die Abgrenzung von 
Tageseinrichtungen und Kindertagespflege regelt das 
Landesrecht. Es kann auch regeln, dass Kindertagespflege in 
anderen geeigneten Räumen geleistet wird. 
 
(2)Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und 
ergänzen, 
3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und 
Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und 
Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die 
soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des 
Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender 
Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und 
Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen 

§ 22 Grundsätze der Förderung 

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen sich 
Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und in 
Gruppen gefördert werden. Kindertagespflege wird von einer 
geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt, oder im 
Haushalt des Erziehungsberechtigten oder in anderen 
geeigneten Räumen geleistet. Das Nähere über die 
Abgrenzung von Tageseinrichtungen und Kindertagespflege 
regelt das Landesrecht. Es kann auch regeln, dass 
Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen geleistet 
wird. 
(2)Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege sollen 

1. die Entwicklung des Kindes zu einer möglichst 
eigenverantwortlichen, (…) gemeinschaftsfähigen 
und selbstbestimmten Persönlichkeit fördern, 

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen 
und ergänzen, 

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit, (…) 
Kindererziehung und familiäre Pflege besser 
miteinander vereinbaren zu können. 

Hierzu sollen sie den Erziehungsberechtigten einbeziehen 
und, sofern sie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam 
betreuen, mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 
anderen beteiligten Rehabilitationsträgern und anderen 
Personen, Diensten oder Einrichtungen zusammenarbeiten, 
die bei der Leistungserbringung für das Kind tätig werden. 
(3) Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und 
Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, 
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. 
Er schließt die Gesundheitsförderung, die sprachliche Bildung 
sowie die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. 
Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den 

 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen 
denen, die wir bereits aus den Arbeitsentwürfen des 
vergangenen Jahres kennen. 
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Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und 
Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und 
seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 

sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation 
sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes 
orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. 
(4) Sprachliche Bildung soll alltagsintegriert den Erwerb von 
Sprachkompetenzen des Kindes sicherstellen. 

§22a Förderung in Tageseinrichtungen 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität 
der Förderung in ihren Einrichtungen durch 
geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterent-wickeln. 
Dazu gehören die Entwicklung und der Einsatz 
einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die 
Erfüllung des Förderungsauftrags sowie der Einsatz von 
Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den 
Einrichtungen. 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, 
dass die Fachkräfte in ihren Einrichtungen 
zusammenarbeiten 

1. mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflege-
personen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der 
Kontinuität des Erziehungsprozesses, 

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen Institutio-
nen und Initiativen im Gemeinwesen, insbesondere 
solchen der Familienbildung und -beratung, 

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten Über-
gang in die Schule zu sichern und um die Arbeit mit 
Schulkindern in Horten und altersgemischten 
Gruppen zu unterstützen. 

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in 
wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung 
und Betreuung zu beteiligen. 
(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an 
den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren. 
Werden Einrichtungen in den Ferienzeiten geschlossen, so hat 
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Kinder, die nicht 
von den Erziehungs-berechtigten betreut werden können, eine 
anderweitige Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen. 
(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der 
Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert 
werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe bei der Planung, 
konzeptionellen Ausgestaltung und Finanzierung des 
Angebots zusammenarbeiten. 
 

§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität 
der Förderung in ihren Einrichtungen durch geeignete 
Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu gehören 
die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen 
Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des 
Förderungsauftrags sowie der Einsatz von Instrumenten und 
Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen. 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen 
sicherstellen, dass die Fachkräfte in ihren Einrichtungen 
zusammenarbeiten 

1. mit den Erziehungsberechtigten und 
Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur 
Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses, 

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen 
Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen, 
insbesondere solchen der Familienbildung und -
beratung, 

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten 
Übergang in die Schule zu sichern und um die Arbeit 
mit Schulkindern in Horten und altersgemischten 
Gruppen zu unterstützen. 

Die Erziehungsberechtigten sind an den Entscheidungen in 
wesentlichen Angelegenheiten der Erziehung, Bildung und 
Betreuung zu beteiligen. 
(3) Das Angebot soll sich pädagogisch und organisatorisch 
an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren. 
Werden Einrichtungen in den Ferienzeiten geschlossen, so hat 
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Kinder, die nicht 
von den Erziehungsberechtigten betreut werden können, eine 
anderweitige Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen. 
(4) Kinder mit und ohne Behinderung sollen, in Gruppen 
gemeinsam gefördert werden. Zu diesem Zweck sollen die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der Sozial-
hilfe bei der Planung, konzeptionellen Ausgestaltung und 
Finanzierung des Angebots zusammenarbeiten. Die 
besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen und 
von Kindern, die von Behinderung bedroht sind, sind zu 

 
 
 
 
 
 
 
Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen 
denen, die wir bereits aus den Arbeitsentwürfen des 
vergangenen Jahres kennen. 
Spannend ist an dieser Stelle, dass diese Änderung 
erst für die inklusive Lösung vorgesehen war. Mit den 
Ausführungen in Abs. 4 ist impliziert, dass Inklusion 
auch unabhängig einer solchen Lösung in der 
Kindertagesbetreuung  grundsätzlich umzusetzen ist. 
Hier ist mit deutlichem Widerstand der kommunalen 
Spitzenverbände zu rechnen.  
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(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die 
Realisierung des Förderungsauftrags nach Maßgabe der 
Absätze 1 bis 4 in den Einrichtungen anderer Träger durch 
geeignete Maßnahmen sicherstellen. 

berücksichtigen. 
(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die 
Realisierung des Förderungsauftrags nach Maßgabe der 
Absätze 1 bis 4 in den Einrichtungen anderer Träger durch 
geeignete Maßnahmen sicherstellen. 

§23 Förderung in Kindertagespflege 

(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach Maßgabe von § 
24 umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer 
geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der 
erziehungsberechtigten Person nachgewiesen 
wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere 
Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden 
Geldleistung an die Tagespflegeperson. 
(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst 

1. die Erstattung angemessener Kosten, die der 
Tagespflegeperson für den Sachaufwand entstehen, 
einen Betrag zur Anerkennung ihre 
Förderungsleistung nach Maßgabe von Absatz 2a, 

2. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für 
Beiträge zu einer Unfallversicherung sowie die 
hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu 
einer angemessenen Alterssicherung der 
Tagespflegeperson und 

3. die hälftige Erstattung nachgewiesener 
Aufwendungen zu einer angemessenen 
Krankenversicherung und Pflegeversicherung. 

(…) 

§ 23 Förderung in Kindertagespflege 

(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach Maßgabe von 
§ 24 umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten 
Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der 
erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren 
fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung 
sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung an die 
Tagespflegeperson. 
(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1 umfasst 

1. die Erstattung angemessener Kosten, die der 
Tagespflegeperson für den Sachaufwand entstehen, 

2. einen Betrag zur Anerkennung ihrer 
Förderungsleistung nach Maßgabe von Absatz 2a, 

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für 
Beiträge zu einer angemessenen Unfallversicherung 
sowie die hälftige Erstattung nachgewiesener 
Aufwendungen zu einer angemessenen 
Alterssicherung der Tagespflegeperson und 

4. die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen 
zu einer angemessenen Kranken-versicherung und 
Pflegeversicherung. 

(…) 

 
 
 
Redaktionelle Änderung, ebenso bereits in den alten 
Entwürfen enthalten.  

§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und 
in Kindertagespflege 

(1) Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, ist in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege zu 
fördern, wenn 

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit geboten ist oder 

 
(…) 

§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und 
in Kindertagespflege 

(1) Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, ist in einer Einrichtung oder in Kindertagespflege zu 
fördern, wenn 

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer 
möglichst eigenverantwortlichen, (…) 
gemeinschaftsfähigen und selbstbestimmten 
Persönlichkeit geboten ist oder 

(…) 

 
 
Redaktionelle Änderung ( §1), ebenso bereits in 
den alten Entwürfen enthalten. 

 § 24a  Berichtspflicht  

Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag jährlich 
einen Bericht über den quantitativen und qualitativen Stand 
des Förderangebots für Kinder in Tageseinrichtungen und in 
der Kindertagespflege vorzulegen. 
 

 
Auch dieser Paragraf war bereits in den ersten 
Arbeitsentwürfen enthalten.  
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§ 27 Hilfe zur Erziehung 

(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines 
Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe 
(Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder 
des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht 
gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet 
und notwendig ist. 
 
 
 
 
(3) Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung 
pädagogischer und damit verbundener therapeutischer 
Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen im Sinne des § 13 Absatz 2 
einschließen.  
(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der 
§§ 28 bis 35 gewährt. Art und Umfang der Hilfe 
richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; 
dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des 
Jugendlichen einbezogen werden. Die Hilfe ist in der Regel im 
Inland zu erbringen; sie darf nur dann im Ausland erbracht 
werden, wenn dies nach Maßgabe der Hilfeplanung zur 
Erreichung des Hilfezieles im Einzelfall erforderlich ist. 
(2a) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen 
außerhalb des Elternhauses erforderlich, so entfällt der 
Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass eine 
andere unterhaltspflichtige Person bereit ist, diese 
Aufgabe zu übernehmen; die Gewährung von Hilfe zur 
Erziehung setzt in diesem Fall voraus, dass diese Person 
bereit und geeignet ist, den Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit 
dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe der §§ 
36 und 37 zu decken. 
 
(4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres 
Aufenthalts in einer Einrichtung oder einer Pflegefamilie selbst 
Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung auch 
die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes. 

§ 27 Hilfe zur Erziehung 

(1) Kinder und Jugendliche haben einen Anspruch auf 
geeignete und notwendige Leistungen zur Unterstützung ihrer 
Erziehung sowie zur Förderung ihrer Entwicklung und sozialen 
Teilhabe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine ihrem Wohl 
entsprechende Entwicklung zu einer möglichst 
eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen sowie 
selbstbestimmten Persönlichkeit oder ihre Teilhabe am Leben 
nicht gewährleistet ist. Eignung und Notwendigkeit der 
Leistungen richten sich nach dem erzieherischen Bedarf des 
Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall unter Berücksichtigung 
seines engeren sozialen Umfelds. Sie umfassen insbesondere 
sozialpädagogische, pädagogische und damit verbundene 
therapeutische Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- 
und Beschäftigungsmaßnahmen im Sinne des § 13 Absatz 2 
einschließen. 
(2) Hilfe zur Erziehung wird auf der Grundlage der 
Hilfeplanung nach § 36 gewährt. Aufgabe und Ziel der Hilfe 
sowie die Art der Hilfe richten sich insbesondere nach §§ 28 
bis 35. Dabei können unterschiedliche Hilfearten miteinander 
kombiniert, im Zusammenhang mit anderen Leistungen nach § 
2 Absatz 2 erbracht werden, sofern dies dem erzieherischen 
Bedarf des Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall entspricht. 
 
(3) Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen 
außerhalb des Elternhauses erforderlich, so entfällt der 
Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass eine 
andere unterhaltspflichtige Person bereit ist, diese Aufgabe zu 
übernehmen; die Gewährung von Hilfe zur Erziehung setzt in 
diesem Fall voraus, dass diese Person bereit und geeignet ist, 
den Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe nach Maßgabe der §§ 36, 36a, 37 und 
37a zu decken. 
 
(4) Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres 
Aufenthalts in einer Einrichtung oder einer Pflegefamilie selbst 
Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung auch 
die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes. 

 
 
 
Hier nun die erste wirklich Änderung: Der 
Rechtsanspruch wird direkt bei den Kindern und 
Jugendlichen verortet, wobei in diesem Fall nicht, wie 
im Vorfeld, der Erziehungsbegriff gestrichen wird. Neu 
ist die Berücksichtigung des engeren sozialen 
Umfeldes, damit soll wohl die Sozialraumorientierung 
fokussiert werden. Mit Blick auf die Diskurse im 
letzten Jahr wäre das ein strittiger Punkt, auch wenn 
im nächsten Paragrafen parallel RA für Eltern verortet 
werden.   
 
Irritierend: Maßgabe der Hilfegewährung sind nicht 
mehr die Leistungssettings, sondern der Hilfeplan 
(was unten bei den RA für die Eltern nicht so ist).Statt 
Umfang sollen jetzt Aufgabe und Ziel  benannt 
werden, das könnte zu Engführungen führen.  
Zu kritisieren ist in jedem Fall, dass der Verweis auf 
13er Leistungen nicht mehr vorhanden ist (aktuell 
Abs. 3).  
 
 
Ab hier wird deutlich, dass wir ohne eine Begründung 
an vielen Stellen (weiterhin) nur spekulieren können.  

§ 27 Hilfe zur Erziehung 
 
(1) Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines 
Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe 
(Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder 

§ 27 a Leistungen zur Stärkung der Erziehungskompetenz 
der Eltern 

(1) Eltern oder Erziehungsberechtigte haben bei der Erziehung 
eines Kindes oder eines Jugendlichen einen Anspruch auf 
geeignete und notwendige Leistungen zur Stärkung ihrer 

 
 
Hier nun der parallele RA für Eltern und Erziehungs-
berechtigte, den gab es so in ausformuliert in den 
anderen Entwürfen nicht – obwohl er natürlich implizit 
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des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht 
gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet 
und notwendig ist. 
 
 
§37 (1) Während dieser Zeit soll durch begleitende Beratung 
und Unterstützung der Familien darauf hingewirkt werden, 
dass die Beziehung des Kindes oder Jugendlichen zur 
Herkunftsfamilie gefördert wird. 

Erziehungskompetenz insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 
und 31, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen 
entsprechende Entwicklung zu einer möglichst eigenverant-
wortlichen, gemeinschaftsfähigen sowie selbstbestimmten 
Persönlichkeit oder Teilhabe am Leben nicht gewährleistet ist.  
(2) Wird Hilfe zur Erziehung nach § 27 gewährt, haben die 
Eltern einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung sowie 
Förderung der Beziehung zu ihrem Kind. 

vorhanden war.   
 
 
Der zweite Absatz entspricht in teilen dem neuen § 
37a, auch hier wäre die Begründung für die 
(scheinbare) Doppelung hilfreich.  

§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder 
und Jugendliche 

 (…) 
(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall 

1. in ambulanter Form, 
2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen 

teilstationären Einrichtungen, 
3. durch geeignete Pflegepersonen und 
4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen 

Wohnformen geleistet. 
(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des 
Personenkreises sowie die Art der Leistungen richten sich 
nach § 53 Absatz 3 und 4 Satz 1, den §§ 54, 56 und 57 des 
Zwölften Buches, soweit diese Bestimmungen auch auf 
seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung 
bedrohte Personen Anwendung finden. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen 
Einrichtungen, Dienste und Personen in Anspruch 
genommen werden, die geeignet sind, sowohl die Aufgaben 
der Eingliederungshilfe zu erfüllen als auch den erzieherischen 
Bedarf zu decken. Sind heilpädagogische Maßnahmen für 
Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, in 
Tageseinrichtungen für Kinder zu gewähren und lässt der 
Hilfebedarf es zu, so sollen Einrichtungen in Anspruch 
genommen werden, in denen behinderte und nicht behinderte 
Kinder gemeinsam betreut werden. 

§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder 
und Jugendliche mit Behinderungen 

(…) 
(2) Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall 

1. in ambulanter Form, 
2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen 

teilstationären Einrichtungen, 
3. durch geeignete Pflegepersonen und 
4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen 

Wohnformen geleistet. 
(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des 
Personenkreises sowie die Art und Form der Leistungen 
richten sich nach Kapitel 6 des Teil 1 des Neunten Buches 
sowie nach § 53 Absatz 3 und 4 Satz 1 und den §§ 54, 56 und 
57 des Zwölften Buches, soweit diese Bestimmungen auch auf 
Personen mit seelischer Behinderung oder auf von einer 
solchen Behinderung bedrohte Personen Anwendung finden. 
(4) Hat ein Land in seinem Landesrecht von § 10 Absatz 5 
Satz 2 Gebrauch gemacht, richten sich die Leistungen der 
Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit körperlicher 
oder geistiger Behinderung oder für von einer solchen 
Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche nach den 
Kapiteln 6 und 11 des Zwölften Buches. 
(5) Ist gleichzeitig Hilfe zur Erziehung zu leisten, so sollen 
Einrichtungen, Dienste und Personen in Anspruch genommen 
werden, die geeignet sind, sowohl die Aufgaben der 
Eingliederungshilfe zu erfüllen als auch den erzieherischen 
Bedarf zu decken. Sind heilpädagogische Maßnahmen für 
Kinder, die noch nicht im schulpflichtigen Alter sind, in 
Tageseinrichtungen für Kinder zu gewähren und lässt der 
Hilfebedarf es zu, so sollen Einrichtungen in Anspruch 
genommen werden, in denen behinderte und nicht behinderte 
Kinder gemeinsam betreut werden. 
 

 
 
Hier findet sich der Link zum BTHG wieder, wobei 
unklar bleibt, wann genau dies in Kraft tritt: Es gibt 
derzeit zwei Vorlagen, eine mit markierten 
Änderungen und dem Verweis auf 2020 und eine 
ohne solchen Verweis. Auch hier: Begründung fehlt.  
 
 
 
Inkrafttreten zum 1.1.2020: 
(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des 
Personenkreises sowie die Art und Form der Leistungen 
richten sich nach Kapitel 6 des Teil 1 des Neunten Buches 
sowie nach § 53 Absatz 3 und 4 Satz 1 und den §§ 54 und 
57 des Zwölften Buches, soweit diese Bestimmungen auch 
auf Personen mit seelischer Behinderung oder auf von einer 
solchen Behinderung bedrohte Personen Anwendung 
finden. 
(4) Hat ein Land in seinem Landesrecht von § 10 Absatz 5 
Satz 2 Gebrauch gemacht, richten sich die Leistungen der 
Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit 
körperlicher oder geistiger Behinderung oder für von einer 
solchen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche nach 
den Kapiteln 6 und 11 des Zwölften Buches.  
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§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan 

(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der 
Jugendliche sind vor der Entscheidung über die 
Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer notwendigen 
Änderung von Art und Umfang der Hilfe zu beraten 
und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes 
oder des Jugendlichen hinzuweisen. Vor und während einer 
langfristig zu leistenden Hilfe außerhalb der eigenen Familie ist 
zu prüfen, ob die Annahme als Kind in Betracht kommt. Ist 
Hilfe außerhalb der eigenen Familie erforderlich, so sind die in 
Satz 1 genannten Personen bei der Auswahl der Einrichtung 
oder der Pflegestelle zu beteiligen. Der Wahl und den 
Wünschen ist zu entsprechen, sofern sie nicht mit 
unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind. Wünschen 
die in Satz 1genannten Personen die Erbringung einer in § 78a 
genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger 
keine Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so soll der Wahl 
nur entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung in 
dieser Einrichtung nach Maßgabe des Hilfeplans nach Absatz 
2 geboten ist. 
(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart 
soll, wenn Hilfe voraussichtlich für längere Zeit zu leisten ist, 
im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen werden. 
Als Grundlage für die Ausgestaltung der Hilfe sollen sie 
zusammen mit dem Personensorgeberechtigten und dem Kind 
oder dem Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der 
Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art der 
Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält; sie sollen 
regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart weiterhin geeignet 
und notwendig ist. Werden bei der Durchführung der Hilfe 
andere Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so sind sie 
oder deren Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und 
seiner Überprüfung zu beteiligen. Erscheinen Maßnahmen der 
beruflichen Eingliederung erforderlich, so sollen auch die für 
die Eingliederung zuständigen Stellen beteiligt werden. 
(3) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei der 
Aufstellung und Änderung des Hilfeplans sowie bei 
der Durchführung der Hilfe die Person, die eine Stellungnahme 
nach § 35a Absatz 1a abgegeben hat, beteiligt werden. 
 
 
 
(4) Vor einer Entscheidung über die Gewährung einer Hilfe, die 

§ 36  Hilfeplanung 

(1)Gegenstände der Hilfeplanung sind   
1. die Klärung der Lebens-, Entwicklungs- und 

Erziehungssituation des Kindes oder Jugendlichen und 
seiner Familie oder die Lebens- und 
Entwicklungssituation des jungen Volljährigen unter 
Einbeziehung seines sozialen Umfelds,  

2. die daraus resultierende Feststellung des individuellen 
Bedarfs des Kindes, des Jugendlichen oder des jungen 
Volljährigen sowie  

3. die daraus abzuleitende Auswahl der geeigneten und 
notwendigen Leistungen der Hilfe zur Erziehung 
hinsichtlich Ziel, Art und Umfang. 

(2)Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt den 
Leistungsberechtigten nach § 27 und seinen 
Erziehungsberechtigten, den Leistungsberechtigten nach § 
35a und seinen Erziehungsberechtigten oder den 
Leistungsberechtigten nach § 41 an der Hilfeplanung bei allen 
dieses Verfahren betreffenden Verfahrenshandlungen. Die 
Beteiligung erfolgt in einer für die zu beteiligenden Personen 
wahrnehmbaren Form. Zur Beteiligung gehört insbesondere 
auch die Beratung der in Satz 1 genannten Personen vor der 
Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe nach 
diesem Abschnitt und vor einer notwendigen Änderung von Art 
und Umfang der gewährten Hilfe. Dabei ist auf die möglichen 
Folgen einer Hilfegewährung für die Entwicklung des Kindes, 
des Jugendlichen oder des jungen Volljährigen sowie für seine 
familiale Lebenssituation hinzuweisen. 
(3)Wenn Hilfe voraussichtlich für längere Zeit zu leisten ist, 
wird die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte Hilfeart 
im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen und ein 
Hilfeplan zusammen mit den in Absatz 2 Satz 1 genannten 
Personen aufgestellt.  
(4)Der Hilfeplan ist eine Nebenbestimmung zur Entscheidung 
des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die 
Hilfegewährung und bedarf der Schriftform. Er dient der 
Steuerung und Wirkungskontrolle des Hilfeprozesses. Der 
Hilfeplan enthält mindestens 
1. die Beschreibung der Lebens-, Entwicklungs- und 

Erziehungssituation des Kindes oder des Jugendlichen 
oder die Beschreibung der Lebens- und 
Entwicklungssituation des jungen Volljährigen,  

2. die dadurch begründete Feststellung des individuellen 

 
 
Das ist jetzt in komprimierter Form das, was wir aus 
den ersten Arbeitsentwürfen als §§ 36a-d kennen 
gelernt haben. Der Ruf nach weniger Bürokratie 
wurde nicht wirklich ernst genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Begriff der Nebenbestimmung soll, trotz 
deutlicher Gegen-Voten verschiedener Juristen, die 
den Begriff hier falsch genutzt sehen, wohl erhalten 
bleiben.  
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ganz oder teilweise im Ausland erbracht wird, soll zur 
Feststellung einer seelischen Störung mit Krankheitswert die 
Stellungnahme einer in § 35a Absatz 1a Satz 1 genannten 
Person eingeholt werden.  §38 neu 

Bedarfs des Kindes, des Jugendlichen oder des jungen 
Volljährigen,  

3. die daraus abgeleitete Auswahl der geeigneten und 
notwendigen Hilfearten und Leistungen hinsichtlich Ziel, 
Art und Umfang, 

4. das Gesamtziel der Hilfe, 
5. Beginn und voraussichtliche Dauer der Hilfe, 
6. die an der Hilfeplanung Beteiligten und die Form ihrer 

Einbeziehung,  
7. die Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts nach 

§ 5 und  
8. die Erkenntnisse aus der Stellungnahme nach § 35a 

Absatz 1a, aus der Stellungnahme nach § 38 Absatz 2 
Nummer 1, aus dem Zusammenwirken mehrerer 
Fachkräfte nach Absatz 3 und aus der Einbeziehung 
Dritter nach Absatz 5 und 6.  

Der Hilfeplan soll regelmäßig, mindestens jährlich, überprüft 
werden.  
(5)Werden bei der Durchführung der Hilfe andere Personen, 
Dienste oder Einrichtungen tätig, so sind sie oder deren 
Mitarbeiter an der Aufstellung des Hilfeplans und seiner 
Überprüfung zu beteiligen.  
(6)Soweit dies zur Feststellung des individuellen Bedarfs des 
Kindes, des Jugendlichen oder des jungen Volljährigen oder 
zur Abstimmung der Leistungen nach Inhalt, Umfang und 
Dauer erforderlich ist, werden insbesondere 

1. die Person, die eine Stellungnahme nach § 35a Absatz  
1a oder § 38 Absatz 2 Nummer 1 abgegeben hat,  
2. andere Sozialleistungsträger, Rehabilitationsträger  
oder öffentliche Stellen, 
3. die Schule sowie 
4. das Familiengericht, Jugendgericht oder die 
Staatsanwaltschaft  
unter Berücksichtigung der Interessen des Kindes oder 

Jugendlichen und seiner Erziehungsberechtigten oder des 
junge Volljährigen in einzelne oder alle Verfahrensschritte der 
Hilfeplanung einbezogen. Über Art und Umfang der 
Einbeziehung entscheidet der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abs. 5 ist eindeutig als Erfolg unserer Lobby-Arbeit zu 
bewerten: „sind zu beteiligen“ lässt keine 
Ermessensentscheidung über das Ob der Beteiligung 
der Leistungserbringer zu.  
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§ 36a Ergänzende Bestimmungen zur Hilfeplanung bei 
stationären Leistungen  

(1) Gegenstand der Hilfeplanung bei stationären Leistungen ist 
in Ergänzung der Planungsgegenstände nach § 36 Absatz 1 
die Klärung, ob die Leistung 

1. zeitlich befristet sein soll oder  
2. eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten soll.  

(2) Maßgeblich bei der Perspektivklärung nach Absatz 1 ist, ob 
durch Leistungen nach diesem Abschnitt die Entwicklungs-, 
Teilhabe- oder Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 
innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes 
oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit verbessert 
werden, dass sie das Kind oder den Jugendlichen wieder 
selbst erziehen, betreuen und fördern kann. Ist eine 
nachhaltige Verbesserung der Entwicklungs-, Teilhabe- oder 
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb 
eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder 
Jugendlichen vertretbaren Zeitraums nicht erreichbar, so soll 
mit den beteiligten Personen eine andere, dem Wohl des 
Kindes oder Jugendlichen förderliche und auf Dauer angelegte 
Lebensperspektive erarbeitet werden. In diesem Fall ist vor 
und während der Gewährung einer stationären Hilfe 
insbesondere zu prüfen, ob die Anrufung des Familiengerichts 
notwendig ist oder die Annahme als Kind in Betracht kommt.  
(3) Der Leistungsberechtigte nach § 27 und das Kind oder der 
Jugendliche, der Leistungsberechtigte nach § 35a und sein 
Erziehungsberechtigter oder der Leistungsberechtigten nach § 
41 sind bei der Auswahl der Einrichtung oder der Pflegestelle 
zu beteiligen. Der Wahl und den Wünschen der 
Leistungsberechtigten ist zu entsprechen, sofern sie nicht mit 
unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden sind. Wünschen 
die in Satz 1 genannten Personen die Erbringung einer in § 
78a genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren Träger 
keine Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so soll der Wahl 
nur entsprochen werden, wenn die Erbringung der Leistung in 
dieser Einrichtung nach Maßgabe des Hilfeplans geboten ist. 
(4) Im Hilfeplan sind neben den Inhalten nach § 36 Absatz 4 
1. die Perspektivklärung nach Absatz 1,  
2. die Feststellung einer auf Dauer angelegten Lebensform 

im Falle des Absatzes 2 Satz 2,  
3. das Ergebnis der Prüfung nach Absatz 2 Satz 3,  
4. die Art und Weise der Zusammenarbeit der Pflegeperson 

oder der in der Einrichtung für die Förderung des Kindes 

 
Analog AE 2016 
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oder Jugendlichen verantwortlichen Personen und der 
Eltern nach § 37a Absatz 2 sowie die damit im Einzelfall 
verbundenen Ziele, 

5. der vereinbarte Umfang der Beratung und Unterstützung 
der Eltern nach § 37a Absatz 1 und 

6. bei Vollzeitpflege nach § 33 oder § 35a Absatz 2 Nummer 
3 der vereinbarte Umfang der Beratung und 
Unterstützung der Pflegeperson nach § 37 Absatz 1 
sowie die Höhe der laufenden Leistungen zum Unterhalt 
des Kindes oder Jugendlichen nach § 39 
zu dokumentieren.  

(5) Die Pflegeperson oder die in der Einrichtung für die 
Förderung des Kindes oder Jugendlichen verantwortlichen 
Personen sind an der Aufstellung des Hilfeplans zu beteiligen. 
(6) Die regelmäßige Überprüfung des Hilfeplans nach § 36 
Absatz 4 Satz 4 ist an einem im Hinblick auf die Entwicklung 
des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraum 
auszurichten. Eine Abweichung von den im Hilfeplan 
getroffenen Feststellungen ist nur bei einer Änderung des 
individuellen Bedarfs des Kindes oder Jugendlichen und 
entsprechender Änderung des Hilfeplans auch bei einem 
Wechsel der örtlichen Zuständigkeit zulässig. 

 § 36 b Übergangsmanagement 

(1) Spätestens ab Vollendung des 17. Lebensjahres ist 
Gegenstand der Hilfeplanung die Klärung, ob Hilfen nach 
diesem Abschnitt geeignet und notwendig sind, um das Ziel 
der Verselbständigung nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
zu erreichen.  
(2) Sind Hilfen nicht nach der Maßgabe des Absatzes 1 
geeignet und notwendig, sind andere Sozialleistungs- oder 
Rehabilitationsträger, die nach fachlicher Einschätzung des 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe ab diesem Zeitpunkt für 
die Hilfe zuständig werden, in die Hilfeplanung einzubeziehen.  
(3) Im Rahmen des Hilfeplans sind Regelungen zur 
Durchführung des Zuständigkeitsübergangs zu treffen. Eine 
Abweichung von den dort getroffenen Feststellungen ist nur 
bei einer Änderung des Bedarfs des jungen Volljährigen 
zulässig.  
(4) Absatz 1 bis 3 gilt entsprechend, wenn Hilfen  nach diesem 
Abschnitt auf der Grundlage des Hilfeplans nach § 36 Absatz 4 
beendet werden sollen und nach fachlicher Einschätzung des 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe andere Sozialleistungs- 
oder Rehabilitationsträger ab dem Zeitpunkt der Beendigung 
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zuständig werden. 

§ 37 Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen 
Familie 

(2) Die Pflegeperson hat vor der Aufnahme des Kindes oder 
Jugendlichen und während der Dauer des Pflegeverhältnisses 
Anspruch auf Beratung und Unterstützung; dies gilt auch in 
den Fällen, in denen für das Kind oder den Jugendlichen 
weder Hilfe zur Erziehung noch Eingliederungshilfe gewährt 
wird oder die Pflegeperson nicht der Erlaubnis zur 
Vollzeitpflege nach § 44 bedarf. Lebt das Kind oder der 
Jugendliche bei einer Pflegeperson außerhalb des Bereichs 
des zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, so sind 
ortsnahe Beratung und Unterstützung sicherzustellen. Der 
zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat die 
aufgewendeten Kosten einschließlich der Verwaltungskosten 
auch in den Fällen zu erstatten, in denen die Beratung und 
Unterstützung im Wege der Amtshilfe geleistet wird. § 23 
Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend. 
§ 38 Vermittlung bei der Ausübung der Personensorge 

Sofern der Inhaber der Personensorge durch eine Erklärung 
nach § 1688 Absatz 3 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs die Vertretungsmacht der Pflegeperson soweit 
einschränkt, dass dies eine dem Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen förderliche Erziehung nicht mehr ermöglicht, 
sowie bei sonstigen Meinungsverschiedenheiten sollen die 
Beteiligten das Jugendamt einschalten 
§37 (3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls 

entsprechend an Ort und Stelle überprüfen, ob die Pflege-
person eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 
förderliche Erziehung gewährleistet. Die Pflegeperson hat das 
Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die das 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen betreffen. 

§ 37 Beratung und Unterstützung der Pflegeperson, 
örtliche Prüfung 

(1) Die Pflegeperson hat vor der Aufnahme des Kindes oder 
Jugendlichen und während der Dauer des Pflegeverhältnisses 
Anspruch auf Beratung und Unterstützung; dies gilt auch in 
den Fällen, in denen für das Kind oder den Jugendlichen 
weder Hilfe zur Erziehung noch Eingliederungshilfe gewährt 
wird oder die Pflegeperson nicht der Erlaubnis zur 
Vollzeitpflege nach § 44 bedarf. Lebt das Kind oder der 
Jugendliche bei einer Pflegeperson außerhalb des Bereichs 
des zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, so sind 
ortsnahe Beratung und Unterstützung sicherzustellen. Der 
zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat die 
aufgewendeten Kosten einschließlich der Verwaltungskosten 
auch in den Fällen zu erstatten, in denen die Beratung und 
Unterstützung im Wege der Amtshilfe geleistet wird. § 23 
Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.  
 
(2) Sofern der Inhaber der Personensorge durch eine 
Erklärung nach § 1688 Absatz 3 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs die Vertretungsmacht der Pflegeperson soweit 
einschränkt, dass dies eine dem Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen förderliche Entwicklung nicht mehr ermöglicht, 
sowie bei sonstigen Meinungsverschiedenheiten sollen die 
Beteiligten das Jugendamt einschalten. 
(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls 
entsprechend an Ort und Stelle überprüfen, ob eine dem Wohl 
des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Entwicklung bei 
der Pflegeperson gewährleistet ist. Die Pflegeperson hat das 
Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die das 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen betreffen. 

 
 
 

§ 37 Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der eigenen 
Familie 

 
 
(1) Bei Hilfen nach §§ 32 bis 34 und § 35a Absatz 2 Nummer 3 
und 4 soll darauf hingewirkt werden, dass die 
Pflegeperson oder die in der Einrichtung für die Erziehung 
verantwortlichen Personen und die Eltern zum 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zusammenarbeiten. 
Durch Beratung und Unterstützung sollen die 
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb 

§ 37a Beratung und Unterstützung der Eltern, 
Zusammenarbeit bei stationären Leistungen 

Beratung und Unterstützung der Eltern, Zusammenarbeit bei 
stationären Leistungen  
(1) Bei Hilfen nach §§ 32 bis 34 und § 35a Absatz 2 Nummer 3 
und 4 sollen durch Beratung und Unterstützung der Eltern 
nach Maßgabe von § 27a Absatz 2 die Entwicklungs-, 
Teilhabe- oder Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie 
innerhalb eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes 
oder Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit verbessert 
werden, dass sie das Kind oder den Jugendlichen wieder 
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eines im Hinblick auf die Entwicklung des Kindes oder 
Jugendlichen vertretbaren Zeitraums so weit verbessert 
werden, dass sie das Kind oder den Jugendlichen wieder 
selbst erziehen kann. Während dieser Zeit soll durch 
begleitende Beratung und Unterstützung der Familien darauf 
hingewirkt werden, dass die Beziehung des Kindes oder 
Jugendlichen zur Herkunftsfamilie gefördert wird. Ist eine 
nachhaltige Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der 
Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums nicht erreichbar, 
so soll mit den beteiligten Personen eine andere, dem Wohl 
des Kindes oder des Jugendlichen förderliche und auf Dauer 
angelegte Lebensperspektive erarbeitet werden. 
(2a) Die Art und Weise der Zusammenarbeit sowie die damit 
im Einzelfall verbundenen Ziele sind im Hilfeplan zu 
dokumentieren. Bei Hilfen nach den §§ 33, 35a Absatz 2 
Nummer 3 und § 41 zählen dazu auch der vereinbarte Umfang 
der Beratung der Pflegeperson sowie die Höhe der laufenden 
Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen. Eine 
Abweichung von den dort getroffenen Feststellungen ist nur 
bei einer Änderung des Hilfebedarfs und entsprechender 
Änderung des Hilfeplans zulässig.  §36a neu 

selbst erziehen kann. Während dieser Zeit soll darauf 
hingewirkt werden, dass die Beziehung des Kindes oder 
Jugendlichen zur Herkunftsfamilie gefördert wird. Ist eine 
nachhaltige Verbesserung der Entwicklungs-, Teilhabe- oder 
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie innerhalb 
dieses Zeitraums nicht erreichbar, dient die Beratung und 
Unterstützung der Eltern der Erarbeitung und Sicherung einer 
anderen, dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderlichen 
und auf Dauer angelegten Lebensperspektive.  
 
 
 
(2) Bei den in Absatz 1 Satz 1 genannten Hilfen soll darauf 
hingewirkt werden, dass die Pflegeperson oder die in der 
Einrichtung für die Förderung des Kindes oder Jugendlichen 
verantwortliche Person und die Eltern zum Wohl des Kindes 
oder Jugendlichen zusammenarbeiten. Der Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe stellt dies durch eine abgestimmte 
Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 und § 37 sicher.  

§ 38 Vermittlung bei der Ausübung der Personensorge 

Sofern der Inhaber der Personensorge durch eine Erklärung 
nach § 1688 Absatz 3 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs die Vertretungsmacht der Pflegeperson soweit 
einschränkt, dass dies eine dem Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen förderliche Erziehung nicht mehr ermöglicht, 
sowie bei sonstigen Meinungsverschiedenheiten sollen die 
Beteiligten das Jugendamt einschalten.  §37(2) neu 
 
 
 
 
 
 
§36 (4) Vor einer Entscheidung über die Gewährung einer 
Hilfe, die ganz oder teilweise im Ausland erbracht wird, soll zur 
Feststellung einer seelischen Störung mit Krankheitswert die 
Stellungnahme einer in § 35a Absatz 1a Satz 1 genannten 
Person eingeholt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 38 Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen 

(1) Hilfen nach diesem Abschnitt sind in der Regel im Inland zu 
erbringen; sie dürfen nur dann im Ausland erbracht werden, 
wenn dem Bedarf des Kindes oder des Jugendlichen im 
Einzelfall nur dadurch entsprochen werden kann. Dies ist im 
Hilfeplan darzulegen.  
Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll vor der 
Entscheidung über die Gewährung einer Hilfe, die ganz oder 
teilweise im Ausland erbracht wird,  

1. zur Feststellung einer seelischen Störung mit 
Krankheitswert die Stellungnahme einer in § 35a 
Absatz 1a Satz 1 genannten Person einholen, 

2. sicherstellen, dass  
(a) der Leistungserbringer über eine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkretisierung von §36 (4) bisherige Fassung 
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Betriebserlaubnis nach § 45 für eine 
Einrichtung im Inland verfügt, in der Hilfe zur 
Erziehung erbracht wird und die Gewähr 
dafür bietet, dass er die Rechtsvorschriften 
des Aufenthaltslandes einhält und mit den 
Behörden des Aufenthaltslandes sowie den 
deutschen Vertretungen im Ausland 
zusammenarbeitet, 

(b) mit der Erbringung der Hilfen nur Fachkräfte 
nach § 72 Absatz 1 betraut werden,  

(c) die Überprüfung und Fortschreibung des 
Hilfeplans unter Beteiligung des Kindes oder 
Jugendlichen in der Regel am Ort der 
Leistungserbringung erfolgt,  

(d) mit dem Leistungserbringer über die Qualität 
der Maßnahme eine Vereinbarung 
abgeschlossen wird; dabei sind die 
fachlichen Handlungsleitlinien des 
überörtlichen Trägers anzuwenden. 

3. die Eignung der mit der Leistungserbringung zu 
betrauenden Einrichtung oder Person an Ort und 
Stelle überprüfen und 

4.  der erlaubniserteilenden Behörde unverzüglich 
Angaben zum Leistungserbringer, zu Beginn und 
Ende der Leistungserbringung im Ausland sowie zum 
Aufenthaltsort des Kindes oder Jugendlichen melden. 

§ 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung 

(1)Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die 
Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen 
Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe 
auf Grund der individuellen Situation des jungen Menschen 
notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten 
Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber 
hinaus fortgesetzt werden. 
 
(2) Für die Ausgestaltung der Hilfe gelten § 27 Absatz 3 und 4 
sowie die §§ 28 bis 30, 33 bis 36, 39 und 40 
entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 
Personensorgeberechtigten oder des Kindes oder des 
Jugendlichen der junge Volljährige tritt. 
(3) Der junge Volljährige soll auch nach Beendigung der Hilfe 
bei der Verselbständigung im notwendigen Umfang 

§ 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung 

(1) Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die 
Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen 
Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe 
aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen 
notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur 
Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten 
Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber 
hinaus fortgesetzt werden. Eine Beendigung der Hilfe schließt 
eine erneute Gewährung einer erforderlichen Hilfe nicht aus. 
(2) Für die Ausgestaltung der Hilfe gelten § 27 Abs. 3 und 4 
sowie die §§ 28 bis 30, 33 bis 36, 39 und 40 entsprechend mit 
der Maßgabe, dass an die Stelle des Personensorge-
berechtigten oder des Kindes oder des Jugendlichen der junge 
Volljährige tritt. 
(3) Der junge Volljährige soll auch nach Beendigung der Hilfe 
bei der Verselbständigung im notwendigen Umfang beraten und 

 
 
Hier waren wir in den ersten AE schon mal weiter, 
schade. Weiterhin ein weicher Paragraf, lediglich für 
die Care Leaver gäbe es damit eine leichte 
Verbesserung ( Rückkehroption).  
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beraten und unterstützt werden. unterstützt werden. 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

(1)Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder 
Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut 
werden oder Unterkunft erhalten, bedarf für den Betrieb der 
Einrichtung der Erlaubnis. Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer 
 

1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Jugendbildungs-
einrichtung, eine Jugendherberge oder ein Schulland-
heim betreibt, 

2. ein Schülerheim betreibt, das landesgesetzlich der 
Schulaufsicht untersteht, 

3. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb der 
Jugendhilfe liegende Aufgaben für Kinder oder 
Jugendliche wahrnimmt, wenn für sie eine 
entsprechende gesetzliche Aufsicht besteht oder im 
Rahmen des Hotel- und Gaststättengewerbes der 
Aufnahme von Kindern oder Jugendlichen dient. 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen in der Einrichtung gewährleistet ist. 
Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn 
 
 

1. die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung 
entsprechenden räumlichen, fachlichen, 
wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen für 
den Betrieb erfüllt sind, 
 

2. die gesellschaftliche und sprachliche Integration und 
ein gesundheitsförderliches Lebensumfeld in der 
Einrichtung unterstützt werden sowie die 
gesundheitliche Vorsorge und die medizinische 
Betreuung der Kinder und Jugendlichen nicht 
erschwert werden sowie 

3. zur Sicherung der Rechte von Kindern und 
Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Verfahren 
der Beteiligung sowie der Möglichkeit der 
Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 
Anwendung finden. 

 
 
 
 

§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

(1) Der Träger einer Einrichtung in der Kinder oder 
Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut 
werden oder Unterkunft erhalten nach § 45a bedarf für den 
Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. Einer Erlaubnis bedarf 
nicht, wer  

1. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine 
Jugendbildungseinrichtung, eine Jugendherberge 
oder ein Schullandheim betreibt, 

2. ein Schülerheim betreibt, das landesgesetzlich der 
Schulaufsicht untersteht, 

3. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb der 
Jugendhilfe liegende Aufgaben für Kinder oder 
Jugendliche wahrnimmt, wenn für sie eine 
entsprechende gesetzliche Aufsicht besteht oder im 
Rahmen des Hotel- und Gaststättengewerbes der 
Aufnahme von Kindern oder Jugendlichen dient. 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder 
und Jugendlichen in der Einrichtung gewährleistet ist. Dies ist 
in der Regel anzunehmen, wenn 

1. der Träger die für den Betrieb der Einrichtung 
erforderliche Zuverlässigkeit besitzt,  

2. die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung 
entsprechenden räumlichen, fachlichen, 
wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen für 
den Betrieb erfüllt sind und durch den Träger 
gewährleistet werden, 

3. die gesellschaftliche und sprachliche Integration und 
ein gesundheitsförderliches Lebensumfeld in der 
Einrichtung unterstützt werden sowie die 
gesundheitliche Vorsorge und die medizinische 
Betreuung der Kinder und Jugendlichen nicht 
erschwert werden sowie 

4. zur Sicherung der Rechte von Kindern und 
Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Verfahren 
der Beteiligung sowie der Möglichkeit der 
Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 
Anwendung finden innerhalb und außerhalb der 
Einrichtung gewährleistet werden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch ist es bei der bereits bekannten Version 
geblieben – mit den ebenfalls bekannten 
Kritikpunkten. 
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§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung 

(1)Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder 
Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut 
werden oder Unterkunft erhalten, bedarf für den Betrieb der 
Einrichtung der Erlaubnis. Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer 
 

4. eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Jugendbildungs-
einrichtung, eine Jugendherberge oder ein Schulland-
heim betreibt, 

5. ein Schülerheim betreibt, das landesgesetzlich der 
Schulaufsicht untersteht, 

6. eine Einrichtung betreibt, die außerhalb der 
Jugendhilfe liegende Aufgaben für Kinder oder 
Jugendliche wahrnimmt, wenn für sie eine 
entsprechende gesetzliche Aufsicht besteht oder im 
Rahmen des Hotel- und Gaststättengewerbes der 
Aufnahme von Kindern oder Jugendlichen dient. 

(2) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen in der Einrichtung gewährleistet ist. 
Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn 
 
 

4. die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung 
entsprechenden räumlichen, fachlichen, 
wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen für 
den Betrieb erfüllt sind, 
 

5. die gesellschaftliche und sprachliche Integration und 
ein gesundheitsförderliches Lebensumfeld in der 
Einrichtung unterstützt werden sowie die 
gesundheitliche Vorsorge und die medizinische 
Betreuung der Kinder und Jugendlichen nicht 
erschwert werden sowie 

6. zur Sicherung der Rechte von Kindern und 
Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Verfahren 
der Beteiligung sowie der Möglichkeit der 
Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten 
Anwendung finden. 
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(3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der Träger der 
Einrichtung mit dem Antrag 

1. die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, die auch 
Auskunft über Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 
und -sicherung gibt, sowie 

2. im Hinblick auf die Eignung des Personals 
nachzuweisen, dass die Vorlage und Prüfung von 
aufgabenspezifischen Ausbildungsnachweisen sowie 
von Führungszeugnissen nach § 30 Absatz 5 und § 
30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes 
sichergestellt sind; Führungszeugnisse sind von dem 
Träger der Einrichtung in regelmäßigen Abständen 
erneut anzufordern und zu prüfen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen versehen 
werden. Zur Sicherung des Wohls der Kinder und der 
Jugendlichen können auch nachträgliche Auflagen erteilt 
werden. 
(5) Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrichtung eine 
Aufsicht nach anderen Rechtsvorschriften, so hat die 
zuständige Behörde ihr Tätigwerden zuvor mit der anderen 
Behörde abzustimmen. Sie hat den Träger der Einrichtung 
rechtzeitig auf weitergehende Anforderungen nach anderen 
Rechtsvorschriften hinzuweisen. 
(6) Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt worden, so soll 
die zuständige Behörde zunächst den Träger der Einrichtung 
über die Möglichkeiten zur Beseitigung der Mängel beraten. 
Wenn sich die Beseitigung der Mängel auf Entgelte oder 
Vergütungen nach § 75 des Zwölften Buches auswirken kann, 
so ist der Träger der Sozialhilfe an der Beratung zu beteiligen, 

(3)Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der Träger der 
Einrichtung mit dem Antrag  

1. die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, die auch 
Auskunft über Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 
und -sicherung gibt, (…) 

2. im Hinblick auf die Eignung des Personals 
nachzuweisen, dass die Vorlage und Prüfung von 
aufgabenspezifischen Ausbildungsnachweisen sowie 
von Führungszeugnissen nach § 30 Absatz 5 und 
§ 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes 
sichergestellt sind; Führungszeugnisse sind von dem 
Träger der Einrichtung in regelmäßigen Abständen 
erneut anzufordern und zu prüfen sowie 

3. nachzuweisen, dass den Grundsätzen einer 
ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung 
entsprechende Aufzeichnungen über den Betrieb der 
Einrichtung und deren Ergebnisse angefertigt sowie 
eine mindestens dreijährige Aufbewahrung dieser 
Aufzeichnungen sichergestellt werden. Aus diesen 
Aufzeichnungen müssen insbesondere  

a) für jede Einrichtung gesondert die Nutzungsart, Lage, 
Zahl und Größe der Räume, die Belegung der 
Einrichtung und die regelmäßigen Arbeitszeiten des in 
der Einrichtung beschäftigen Personals und deren 
Dienstpläne sowie 

b) die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Trägers  
ersichtlich werden. 

(4) Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen versehen 
werden. Zur Sicherung des Wohls der Kinder und der 
Jugendlichen können auch nachträgliche Auflagen erteilt 
werden.  
(5) Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrichtung eine 
Aufsicht nach anderen Rechtsvorschriften, so hat die 
zuständige Behörde ihr Tätigwerden zuvor mit der anderen 
Behörde abzustimmen. Sie hat den Träger der Einrichtung 
rechtzeitig auf weitergehende Anforderungen nach anderen 
Rechtsvorschriften hinzuweisen. 
(6) Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt worden, so 
soll die zuständige Behörde zunächst den Träger der 
Einrichtung über die Möglichkeiten zur Beseitigung der Mängel 
beraten. Wenn sich die Beseitigung der Mängel auf Entgelte 
oder Vergütungen nach § 76 des Zwölften Buches auswirken 
kann, so ist der Träger der Sozialhilfe an der Beratung zu 
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mit dem Vereinbarungen nach dieser Vorschrift bestehen. 
Werden festgestellte Mängel nicht behoben, so können dem 
Träger der Einrichtung Auflagen erteilt werden, die zur 
Beseitigung einer eingetretenen oder Abwendung einer 
drohenden Beeinträchtigung oder Gefährdung des Wohls der 
Kinder oder Jugendlichen erforderlich sind. Wenn sich eine 
Auflage auf Entgelte oder Vergütungen nach § 75 des Zwölften 
Buches auswirkt, so entscheidet die zuständige Behörde nach 
Anhörung des Trägers der Sozialhilfe, mit dem 
Vereinbarungen nach dieser Vorschrift bestehen, über die 
Erteilung der Auflage. Die Auflage ist nach Möglichkeit in 
Übereinstimmung mit Vereinbarungen nach den §§ 75 bis 80 
des Zwölften Buches auszugestalten. 
(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, 
wenn das Wohl der Kinder oder der Jugendlichen in der 
Einrichtung gefährdet und der Träger der Einrichtung nicht 
bereit oder nicht in der Lage ist, die Gefährdung abzuwenden. 
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Rücknahme 
oder den Widerruf der Erlaubnis haben keine aufschiebende 
Wirkung. 

beteiligen, mit dem Vereinbarungen nach dieser Vorschrift 
bestehen. Werden festgestellte Mängel nicht behoben, so 
können dem Träger der Einrichtung Auflagen nach Abs. 4 Satz 
2 erteilt werden(…). Wenn sich eine Auflage auf Entgelte oder 
Vergütungen nach § 75 des Zwölften Buches auswirkt, so 
entscheidet die zuständige Behörde nach Anhörung des 
Trägers der Sozialhilfe, mit dem Vereinbarungen nach dieser 
Vorschrift bestehen, über die Erteilung der Auflage. Die 
Auflage ist nach Möglichkeit in Übereinstimmung mit 
Vereinbarungen nach den §§ 75 bis 80 des Zwölften Buches 
auszugestalten. (erst zum 1.1.2020) 
 
 
(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, 
wenn das Wohl der Kinder oder der Jugendlichen in der 
Einrichtung gefährdet und der Träger nicht bereit oder nicht in 
der Lage ist, die Gefährdung abzuwenden. Sie kann 
zurückgenommen werden, wenn die Voraussetzungen für eine 
Erteilung nach Absatz 2 nicht oder nicht mehr vorliegen. § 47 
Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3 des Zehnten Buches bleiben 
unberührt. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
Rücknahme oder den Widerruf der Erlaubnis haben keine 
aufschiebende Wirkung 

 § 45a Einrichtung 

Eine Einrichtung ist eine auf gewisse Dauer angelegte 
förmliche Verbindung ortsgebundener räumlicher, personeller 
und sachlicher Mittel mit dem Zweck der ganztägigen oder 
über einen Teil des Tages erfolgenden Unterkunftsgewährung 
sowie Betreuung, Beaufsichtigung, Erziehung, Bildung, 
Ausbildung von Kindern und Jugendlichen außerhalb ihrer 
Familie, wenn der Bestand unabhängig von bestimmten 
Kindern und Jugendlichen, den dort tätigen Personen und der 
Zuordnung bestimmter Kinder und Jugendlicher zu bestimmten 
dort tätigen Personen ist. 

 
Auch hier hat sich nichts verändert, die bekannten 

Kritikpunkte (Kleinsteinrichtungen, Erziehungsstellen) 

sind nicht berücksichtigt worden.  

 

§ 46 Örtliche Prüfung 

(1) Die zuständige Behörde soll nach den Erfordernissen des 
Einzelfalls an Ort und Stelle überprüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis weiter 
bestehen. Der Träger der Einrichtung soll bei der örtlichen 
Prüfung mitwirken. Sie soll das Jugendamt und einen 
zentralen Träger der freien Jugendhilfe, wenn diesem der 
Träger der Einrichtung angehört, an der Überprüfung 
beteiligen. 

§ 46 Prüfung 

(1)Die zuständige Behörde soll nach den Erfordernissen des 
Einzelfalls an Ort und Stelle überprüfen, ob die 
Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis weiter 
bestehen. Sie soll das Jugendamt und einen zentralen Träger 
der freien Jugendhilfe, wenn diesem der Träger der 
Einrichtung angehört, an der Überprüfung beteiligen. Der 
Träger der Einrichtung hat der zuständigen Behörde 
insbesondere alle für die Prüfung erforderlichen Unterlagen 
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(2) Die von der zuständigen Behörde mit der Überprüfung der 
Einrichtung beauftragten Personen sind berechtigt, die für die 
Einrichtung benutzten Grundstücke und Räume, soweit diese 
nicht einem Hausrecht der Bewohner unterliegen, während der 
Tageszeit zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen 
vorzunehmen, sich mit den Kindern und Jugendlichen in 
Verbindung zu setzen und die Beschäftigten zu befragen. Zur 
Abwehr von Gefahren für das Wohl der Kinder und der 
Jugendlichen können die Grundstücke und Räume auch 
außerhalb der in Satz 1 genannten Zeit und auch, wenn sie 
zugleich einem Hausrecht der Bewohner unterliegen, betreten 
werden. Der Träger der Einrichtung hat die Maßnahmen nach 
den Sätzen 1 und 2 zu dulden. 

vorzulegen.  
(2)Örtliche Prüfungen können jederzeit unangemeldet 
erfolgen. Der Träger der Einrichtung soll bei der örtlichen 
Prüfung mitwirken.  
(3)Die von der zuständigen Behörde mit der Überprüfung der 
Einrichtung beauftragten Personen sind berechtigt, die für die 
Einrichtung benutzten Grundstücke und Räume, soweit diese 
nicht einem Hausrecht der Bewohner unterliegen, während der 
Tageszeit zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen 
vorzunehmen sowie mit den Beschäftigten und, wenn die 
Personensorgeberechtigten damit einverstanden sind, mit den 
Kindern und Jugendlichen Einzelgespräche zu führen. Zur 
Abwehr von Gefahren für das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen können die Grundstücke und Räume auch 
außerhalb der in Satz 1 genannten Zeit und auch, wenn diese 
zugleich einem Hausrecht der Bewohner unterliegen, betreten 
werden sowie Einzelgespräche mit den Kindern und 
Jugendlichen ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten 
geführt werden. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass das Wohl 
der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung nicht 
gewährleistet ist, können mit diesen Einzelgespräche ohne 
Kenntnis der Personensorgeberechtigten geführt werden, 
wenn dies für die Wirksamkeit der Prüfung im Einzelfall 
erforderlich ist. Der Träger der Einrichtung hat die Maßnahmen 
nach den Sätzen 1 bis 3 zu dulden.  

§ 47 Meldepflichten 

Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der 
zuständigen Behörde unverzüglich 

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von Name und 
Anschrift des Trägers, Art und Standort der 
Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze sowie 
der Namen und der beruflichen Ausbildung des 
Leiters und der Betreuungskräfte, 

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, 
das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu 
beeinträchtigen, sowie 

3. die bevorstehende Schließung der Einrichtung 
anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 1 bezeichneten 
Angaben sowie der Konzeption sind der zuständigen 
Behörde unverzüglich, die Zahl der belegten Plätze ist jährlich 
einmal zu melden. 

§ 47 Meldepflichten 

(1)Der Träger einer erlaubnispflichtigen Einrichtung hat der 
zuständigen Behörde unverzüglich  

1. die Betriebsaufnahme unter Angabe von Name und 
Anschrift des Trägers, Art und Standort der 
Einrichtung, der Zahl der verfügbaren Plätze sowie 
der Namen und der beruflichen Ausbildung des 
Leiters und der Betreuungskräfte, 

2. Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet sind, 
das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu 
beeinträchtigen, sowie  

3. die bevorstehende Schließung der Einrichtung 
anzuzeigen. Änderungen der in Nummer 1 bezeichneten 
Angaben sowie der Konzeption sind der zuständigen Behörde 
unverzüglich, die Zahl der belegten Plätze ist jährlich einmal zu 
melden. 
(2)Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, in dessen 
Zuständigkeitsbereich erlaubnispflichtige Einrichtungen liegen 
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oder der die erlaubnispflichtige Einrichtung mit Kindern und 
Jugendlichen belegt, und die zuständige Behörde haben sich 
gegenseitig über Ereignisse oder Entwicklungen nach Absatz 
1 Nummer 2 unverzüglich zu informieren. 

 § 48 b Schutz von Kindern und Jugendlichen in 
Einrichtungen der offenen Jugendarbeit 

 (1) Für den Träger einer Einrichtung der offenen 
Jugendarbeit, die nicht der Erlaubnis nach § 45 Absatz 1 
bedarf, gelten die Meldepflichten nach § 47 entsprechend. 
Eine Tätigkeitsuntersagung kann entsprechend § 48 erfolgen.  
(2) Sind in einer Einrichtung der offenen Jugendarbeit 
ausschließlich neben- oder ehrenamtliche Personen tätig und 
wird diese Einrichtung nicht durch den Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe gefördert, soll in Vereinbarungen mit dem Träger 
dieser Einrichtung sichergestellt werden, dass  

1. ein Konzept zur Sicherung des Kindeswohls und zum 
Schutz vor Gewalt in der Einrichtung entwickelt und 
angewandt wird sowie  

2. bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine 
Kindeswohlgefährdung eine Beratung durch den 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Anspruch 
genommen wird.  

§ 72a Absatz 4 und 5 gilt entsprechend.  

 
 
Dieser Paragraf ist neu – und sicher den intensiven 
Diskursen im Vorfeld geschuldet. Ob diese 
strukturelle Vorgabe, deren Umsetzung ja auch mit 
Kosten verbunden ist, konsensfähig ist bei allen 
Beteiligten, wird sich zeigen.  

§ 50 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten 

(…) 
(2) Das Jugendamt unterrichtet insbesondere über angebotene 
und erbrachte Leistungen, bringt erzieherische und soziale 
Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes oder des 
Jugendlichen ein und weist auf weitere Möglichkeiten der Hilfe 
hin. (…) 

§ 50 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten 

 (…) 
(2) Das Jugendamt unterrichtet insbesondere über 
angebotene und erbrachte Leistungen, legt den Hilfeplan nach 
§ 36 Absatz 4 vor,bringt erzieherische und soziale 
Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes oder des 
Jugendlichen ein und weist auf weitere Möglichkeiten der Hilfe 
hin. (…) 

 
 
Redaktionelle Änderung 

§ 52 Mitwirkung in Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz 

(1)Das Jugendamt hat nach Maßgabe der §§ 38 und 50 
Absatz 3 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes im Verfahren 
nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 52 Mitwirkung in Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz 

(1)Das Jugendamt hat nach Maßgabe der §§ 38 und 50 Abs. 3 
Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes im Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. Dabei soll das Jugendamt 
mit öffentlichen Einrichtungen und sonstigen Stellen, deren 
Tätigkeit sich auf die Lebenssituation des Jugendlichen oder 
jungen Volljährigen auswirkt, zusammenarbeiten, soweit dies 
zur Erfüllung seiner ihm dabei obliegenden Aufgaben 
erforderlich ist. Die Zusammenarbeit soll im Rahmen von 
gemeinsamen Konferenzen oder vergleichbaren gemeinsamen 
Gremien oder in anderen nach fachlicher Einschätzung 
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22 

                                                                                                                                                                              

 
(2) Das Jugendamt hat frühzeitig zu prüfen, ob für den 
Jugendlichen oder den jungen Volljährigen Leistungen der 
Jugendhilfe in Betracht kommen. Ist dies der Fall oder ist eine 
geeignete Leistung bereits eingeleitet oder gewährt worden, so 
hat das Jugendamt den Staatsanwalt oder den Richter 
umgehend davon zu unterrichten, damit geprüft werden kann, 
ob diese Leistung ein Absehen von der Verfolgung (§ 45 JGG) 
oder eine Einstellung des Verfahrens (§ 47 JGG) ermöglicht. 
 
 
(3)Der Mitarbeiter des Jugendamts oder des anerkannten 
Trägers der freien Jugendhilfe, der nach § 38 Abs. 2 Satz 2 
des Jugendgerichtsgesetzes tätig wird, soll den Jugendlichen 
oder den jungen Volljährigen während des gesamten 
Verfahrens betreuen. 

geeigneten Formen erfolgen. 
(2)Das Jugendamt hat frühzeitig zu prüfen, ob für den 
Jugendlichen oder den jungen Volljährigen Leistungen der 
Jugendhilfe oder anderer Sozialleistungs- oder 
Rehabilitationsträger in Betracht kommen. Ist dies der Fall 
oder ist eine geeignete Leistung bereits eingeleitet oder 
gewährt worden, so hat das Jugendamt den Staatsanwalt oder 
den Richter umgehend davon zu unterrichten, damit geprüft 
werden kann, ob diese Leistung ein Absehen von der 
Verfolgung (§ 45 JGG) oder eine Einstellung des Verfahrens 
(§ 47 JGG) ermöglicht. 
(3) Der Mitarbeiter des Jugendamts oder des anerkannten 
Trägers der freien Jugendhilfe, der nach § 38 Abs. 2 Satz 2 
des Jugendgerichtsgesetzes tätig wird, soll den Jugendlichen 
oder den jungen Volljährigen während des gesamten 
Verfahrens betreuen. 

 
 
 
Neu: Benennung weitererLeistungsverpflichteter 

§ 58a Sorgeregister; Bescheinigung über Nicht-vorliegen 
von Eintragungen im Sorgeregister 

(1) Zum Zwecke der Erteilung der Bescheinigung nach Absatz 
2 wird für Kinder nicht miteinander verheirateter Eltern bei dem 
nach § 87c Absatz 6 Satz 2 zuständigen Jugendamt ein 
Sorgeregister geführt. In das Sorgeregister erfolgt jeweils eine 
Eintragung, wenn 

1. Sorgeerklärungen nach § 1626a Absatz 1 Nummer 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs abgegeben werden 
oder 

2. aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung die 
elterliche Sorge den Eltern ganz oder zum Teil 
gemeinsam übertragen wird. 

 
 
 
 
Das Sorgeregister enthält auch Eintragungen, wenn 
Sorgeerklärungen nach Artikel 224 § 2 Absatz 3 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der bis 
zum 19. Mai 2013 geltenden Fassung ersetzt wurden. 
(2) Liegen keine Eintragungen im Sorgeregister vor, so erhält 
die mit dem Vater des Kindes nicht verheiratete 
Mutter auf Antrag hierüber eine Bescheinigung von dem nach 
§ 87c Absatz 6 Satz 1 zuständigen Jugendamt. Die 
Mutter hat dafür Geburtsdatum und Geburtsort des Kindes 
oder des Jugendlichen anzugeben sowie den Namen, den das 

§ 58a Auskunft über Alleinsorge aus dem Sorgeregister 

 
(1)Zum Zwecke der Erteilung der Bescheinigung schriftlichen 
Auskunft nach Absatz 2 wird für Kinder nicht miteinander 
verheirateter Eltern bei dem nach § 87c Absatz 6 Satz 2 
zuständigen Jugendamt ein Sorgeregister geführt. In das 
Sorgeregister erfolgt jeweils eine Eintragung, wenn 

1. Sorgeerklärungen nach § 1626a Absatz 1 Nummer 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs abgegeben werden, 
oder 

2. aufgrund einer rechtskräftigen gerichtlichen 
Entscheidung die elterliche Sorge den Eltern ganz 
oder zum Teil gemeinsam übertragen wird worden 
ist, 

3. die elterliche Sorge aufgrund einer rechtskräftigen 
gerichtlichen Entscheidung der Mutter ganz oder zum 
Teil übertragen worden ist. 

 
 
 
 
(2) Liegen keine Eintragungen im Sorgeregister vor, so erhält 
die mit dem Vater des Kindes nicht verheiratete Mutter auf 
Antrag hierüber eine Bescheinigung schriftliche Auskunft von 
dem nach § 87c Absatz 6 Satz 1 zuständigen Jugendamt. Die 
Mutter hat dafür Geburtsdatum und Geburtsort des Kindes 
oder des Jugendlichen anzugeben sowie den Namen, den das 
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Kind oder der Jugendliche zur Zeit der Beurkundung seiner 
Geburt geführt hat. 

Kind oder der Jugendliche zur Zeit der Beurkundung seiner 
Geburt geführt hat. Bezieht sich die gerichtliche Entscheidung 
nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 oder Nummer 3 nur auf einen 
Teilbereich der elterlichen Sorge, so erhält die mit dem Vater 
des Kindes nicht verheiratete Mutter auf Antrag eine 
schriftliche Auskunft darüber, dass Eintragungen nur in Bezug 
auf die durch die Entscheidung betroffenen Teilbereiche der 
elterlichen Sorge vorliegen. Satz 2 gilt entsprechend. 

 
 
Neu ist der zweite Teil in Abs. 2 

§ 71 Jugendhilfeausschuss, Landesjugendhilfeausschuss 

(5) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es regelt die 
Zugehörigkeit beratender Mitglieder zum Jugendhilfe-
ausschuss. Es kann bestimmen, dass der Leiter der 
Verwaltung der Gebietskörperschaft oder der 
Leiter der Verwaltung des Jugendamts nach Absatz 1 Nummer 
1 stimmberechtigt ist. 

§ 71Jugendhilfeausschuss, Landesjugendhilfeausschuss 

 (5) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es regelt die 
Zugehörigkeit beratender Mitglieder zum Jugendhilfe-
ausschuss, insbesondere auch von selbstorganisierten 
Zusammenschlüssen von jungen Menschen und ihren 
Familien, die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe erhalten, 
oder von Pflegepersonen. Es kann bestimmen, dass der Leiter 
der Verwaltung der Gebietskörperschaft oder der Leiter der 
Verwaltung des Jugendamts nach Absatz 1 Nr. 1 
stimmberechtigt ist. 

 
 
Keine Veränderungen zum AE 2016 

§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter 
Personen 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die 
Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Jugend-hilfe 
keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig 
wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 
180a, 181a, 182 bis 184g, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 
236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem 
Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und 
in regelmäßigen Abständen von den betroffenen Personen ein 
Führungs-zeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des 
Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. 
 
(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen von 
den nach den Absätzen 3 und 4 eingesehenen 
Daten nur den Umstand, dass Einsicht in ein Führungs-
zeugnis genommen wurde, das Datum des Führungs-
zeugnisses und die Information erheben, ob die das 
Führungszeugnis betreffende Person wegen einer Straftat 
nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist. Die 
Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen diese 
erhobenen Daten nur speichern, verändern und nutzen, soweit 
dies zum Ausschluss der Personen von der Tätigkeit, die 
Anlass zu der Einsichtnahme in das Führungszeugnis 
gewesen ist, erforderlich ist. Die Daten sind vor dem Zugriff 

§ 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter 
Personen  

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die 
Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe keine 
Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer 
Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 
bis 184g, 201a Absatz 3, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 
des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck 
sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in 
regelmäßigen Abständen von den betroffenen Personen ein 
Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 und § 30a Absatz 1 des 
Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen.  
  
(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen von den 
nach den Absätzen 3 und 4 eingesehenen Daten nur den 
Umstand der Einsichtnahme, das Datum des 
Führungszeugnisses und die Information, ob die das 
Führungszeugnis betreffende Person wegen einer in Absatz 1 
Satz 1 genannten Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist, 
erheben speichern. Die Träger der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe dürfen diese Daten nur speichern, verändern und 
nutzen, soweit dies zur Prüfung der Eignung einer Person für die 
Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das 
Führungszeugnis gewesen ist, erforderlich ist. Die Daten sind vor 
dem Zugriff Unbefugter zu schützen.  
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Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu löschen, 
wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit nach 
Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 wahrgenommen wird. 
Andernfalls sind die Daten spätestens drei Monate nach der 
Beendigung einer solchen Tätigkeit zu löschen. 

Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn im Anschluss an die 
Einsichtnahme keine Tätigkeit nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 
4 Satz 2 wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Daten 
spätestens sechs Monate nach Beendigung einer solchen 
Tätigkeit zu löschen. 

§ 75 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe §74 Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe  

§ 76 Beteiligung anerkannter Träger der freien Jugendhilfe 
an der Wahrnehmung anderer Aufgaben 

§ 75 Beteiligung anerkannter Träger der freien Jugendhilfe 
an der Wahrnehmung anderer Aufgaben 

 

§ 77 Arbeitsgemeinschaften § 76 Arbeitsgemeinschaften  

 § 76a  Steuerungsverantwortung 

(1) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe trägt die Kosten 
einer Leistung nur dann, wenn sie auf der Grundlage seiner 
Entscheidung nach Maßgabe des Hilfeplans unter Beachtung 
des Wunsch- und Wahlrechts und der Partizipation erbracht 
wird; dies gilt auch in den Fällen, in denen Eltern durch das 
Familiengericht zur Geltendmachung eines Leistungs-
anspruchs ihres Kindes oder junge Volljährige durch den 
Jugendrichter zur Inanspruchnahme von Leistungen nach 
diesem Gesetz verpflichtet werden. Die Vorschriften über die 
Heranziehung zu den Kosten der Leistung bleiben unberührt. 
(2) Abweichend von Absatz 1 trägt der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe auch die Kosten einer Leistung in Fällen 
unmittelbarer Inanspruchnahme von niedrigschwelligen 
ambulanten Hilfen, insbesondere nach § 28 und 31. Dazu 
schließt er mit den Leistungserbringern Vereinbarungen, in 
denen die Voraussetzungen und die Ausgestaltung der 
Leistungserbringung sowie die Übernahme der Kosten 
geregelt werden.  

 
 
Dieser Paragraf entspricht dem „Voraussetzungen für 
die Übernahme von Kosten“ im AE 2016 

 § 76b  Erstattung selbstbeschaffter Leistungen 

(1) Ist die Leistungserbringung nicht bis zu einer Entscheidung 
des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über die Gewährung 
der Leistung oder bis zu einer Entscheidung über ein 
Rechtsmittel nach einer zu Unrecht abgelehnten Leistung 
aufschiebbar und beschafft sich der Leistungsberechtigte die 
Leistung selbst, so ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
zur Erstattung der Aufwendungen verpflichtet, wenn 

1. der Leistungsberechtigte den Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung über den 
Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt hat oder er die 
Inkenntnissetzung im Falle einer nicht zu 
vertretenden Unmöglichkeit unverzüglich nach 
Wegfall des Hinderungsgrundes nachholt und  

2. die Voraussetzungen für die Gewährung der Leistung 

 
 
Analog §76b im AE 2016 
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zum Zeitpunkt der Selbstbeschaffung vorlagen. 

§ 74 Förderung der freien Jugendhilfe § 77 Förderung der freien Jugendhilfe  

§ 74a Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder § 77a Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder  

§ 77 Vereinbarungen über die Höhe der Kosten 

 
Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien 
Jugendhilfe in Anspruch genommen, so sind Vereinbarungen 
über die Höhe der Kosten der Inanspruchnahme zwischen der 
öffentlichen und der freien Jugendhilfe anzustreben. Das 
Nähere regelt das Landesrecht. Die §§ 78a bis 78g bleiben 
unberührt. 

§ 78 Vereinbarungen über (…)Kostenübernahme und 
Qualitätsentwicklung bei ambulanten Leistungen 

(1) Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien 
Jugendhilfe in Anspruch genommen, so sind Vereinbarungen 
über die Höhe der Kosten der Inanspruchnahme sowie über 
Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung, über Grundsätze und 
Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung und 
über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung zwischen 
der öffentlichen und der freien Jugendhilfe anzustreben. Das 
Nähere regelt das Landesrecht. Die §§ 78a bis 78g bleiben 
unberührt. 
(2) Wird eine Leistung nach § 37 Absatz 1 oder § 37a Absatz 1 
erbracht, so ist der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur 
Übernahme der Kosten der Inanspruchnahme nur verpflichtet, 
wenn mit den Leistungserbringern Vereinbarungen über Inhalt, 
Umfang und Qualität der Leistung, über Grundsätze und 
Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistung sowie 
über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung 
geschlossen worden sind; § 78e gilt entsprechend. 

 
 
 
 
Hier wurde um den Aspekt Qualität ergänzt.  
 
 
 

§ 78a Anwendungsbereich 

(1) Die Regelungen der §§ 78b bis 78g gelten für die 
Erbringung von 
1. Leistungen für Betreuung und Unterkunft in einer 
sozialpädagogisch begleiteten Wohnform (§13 Absatz 3), 
2. Leistungen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter 
und Kinder (§ 19), 
3. Leistungen zur Unterstützung bei notwendiger Unter-
bringung des Kindes oder Jugendlichen zur Erfüllung der 
Schulpflicht (§ 21 Satz 2), 
4. Hilfe zur Erziehung 
a) in einer Tagesgruppe (§ 32), 
b) in einem Heim oder einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 
34) sowie 
c) in intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35), 
sofern sie außerhalb der eigenen Familie erfolgt, 
d) in sonstiger teilstationärer oder stationärer Form (§27), 
5. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche in 
a) anderen teilstationären Einrichtungen (§ 35a Absatz 2 
Nummer 2 Alternative 2), 

§ 78a Anwendungsbereich der Entgeltfinanzierung 

(1) Die Regelungen der §§ 78b bis 78g gelten für die 
Erbringung von Leistungen in teilstationärer und stationärer 
Form. Ausgenommen sind Leistungen der Vollzeitpflege 
1. Leistungen für Betreuung und Unterkunft in einer 
sozialpädagogisch begleiteten Wohnform (§13 Absatz 3), 
2. Leistungen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter 
und Kinder (§ 19), 
3. Leistungen zur Unterstützung bei notwendiger Unter-
bringung des Kindes oder Jugendlichen zur Erfüllung der 
Schulpflicht (§ 21 Satz 2), 
4. Hilfe zur Erziehung 
a) in einer Tagesgruppe (§ 32), 
b) in einem Heim oder einer sonstigen betreuten Wohnform (§ 
34) sowie 
c) in intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung (§ 35), 
sofern sie außerhalb der eigenen Familie erfolgt, 
d) in sonstiger teilstationärer oder stationärer Form (§27), 
5. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche in 
a) anderen teilstationären Einrichtungen (§ 35a Absatz 2 

 
 

Eine Zusammenfassung, die sowohl zu Engführung 
als auch zu Erweiterung des Anwendungsbereiches 
führen kann.  
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b) Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen 
Wohnformen (§ 35a Absatz 2 Nummer 4), 
6. Hilfe für junge Volljährige (§ 41), sofern diese den in den 
Nummern 4 und 5 genannten Leistungen 
entspricht, sowie 
7. Leistungen zum Unterhalt (§ 39), sofern diese im 
Zusammenhang mit Leistungen nach den Nummern 4 bis 6 
gewährt werden; § 39 Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt. 
 
(2) Landesrecht kann bestimmen, dass die §§ 78b bis 78g 
auch für andere Leistungen nach diesem Buch sowie für 
vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen (§ 42) gelten. 

Nummer 2 Alternative 2), 
b) Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen 
Wohnformen (§ 35a Absatz 2 Nummer 4), 
6. Hilfe für junge Volljährige (§ 41), sofern diese den in den 
Nummern 4 und 5 genannten Leistungen 
entspricht, sowie 
7. Leistungen zum Unterhalt (§ 39), sofern diese im 
Zusammenhang mit Leistungen nach den Nummern 4 bis 
gewährt werden; § 39 Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt. 
(2) Landesrecht kann bestimmen, dass die §§ 78b bis 78g 
auch für andere Leistungen nach diesem Buch sowie für 
vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen (§ 42, 42a) gelten. 

§ 79 Gesamtverantwortung, Grundausstattung 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die 
Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch die Gesamt-
verantwortung einschließlich der Planungsverantwortung. 
(…) 

§ 79 Gesamtverantwortung, Grundausstattung 

(1)Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für die 
Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch die Gesamt-
verantwortung einschließlich der Planungsverantwortung.  
Im Rahmen seiner Gesamtverantwortung entwickelt der Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe in partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit mit der freien Jugendhilfe insbesondere bedarfsgerechte 
Erbringungsformen und Gestaltungsvorgaben hinsichtlich einer 
sozialräumlichen Orientierung von Leistungsangeboten und -
arten. (…) 

 
 
 
 
In diesem Entwurf wurde darauf verzichtet, die 
Finanzierungsverantwortung der öffentlichen Seite zu 
benennen. Zudem wurden aus „neuen“ 
„Bedarfsgerechte Erbringungsformen und 
Gestaltungsvorgaben.  

§ 79a Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe 

Um die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 zu 
erfüllen, haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität 
sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung für 

1. die Gewährung und Erbringung von Leistungen, 
2. die Erfüllung anderer Aufgaben, 
3. den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach §8a, 
4. die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu 
überprüfen. Dazu zählen auch Qualitätsmerkmale für die 
Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in 
Einrichtungen und ihren Schutz vor Gewalt. Die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe orientieren sich dabei an den 
fachlichen Empfehlungen der nach § 85 Absatz 2 
zuständigen Behörden und an bereits angewandten 
Grundsätzen und Maßstäben für die Bewertung der Qualität 
sowie Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung. 

§ 79a Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe 

Um die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 zu 
erfüllen, haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität 
sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung für 

1. die Gewährung und Erbringung von Leistungen, 
2. die Erfüllung anderer Aufgaben, 
3. den Prozess der Gefährdungseinschätzung nach§ 8a, 
4. die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

weiterzuentwickeln, anzuwenden und regelmäßig zu 
überprüfen. Dazu zählen auch Qualitätsmerkmale für die 
inklusive Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung und die 
Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse von jungen 
Menschen mit Behinderungen sowie die Sicherung der Rechte 
von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und ihren 
Schutz vor Gewalt. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
orientieren sich dabei an den fachlichen Empfehlungen der 
nach § 85 Absatz 2 zuständigen Behörden und an bereits 
angewandten Grundsätzen und Maßstäben für die Bewertung 
der Qualität sowie Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analog AE 2016 
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§ 80 Jugendhilfeplanung 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen 
ihrer Planungsverantwortung 

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten 
festzustellen, 

2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, 
Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen 
und der Personensorgeberechtigten für einen 
mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und 

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vor-
haben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei 
ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein 
unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann. 

 
(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass 
insbesondere 

1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld 
erhalten und gepflegt werden können, 

2. ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander 
abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen 
gewährleistet ist, 

3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- 
und Wohnbereichen besonders gefördert werden, 

 
 
 
 
 
 

4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und 
Erwerbstätigkeit besser miteinander vereinbaren 
können. 
 
 

 
 
(3)Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe in allen Phasen ihrer 
Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zwecke sind sie 
vom Jugendhilfeausschuss, soweit sie überörtlich tätig sind, im 
Rahmen der Jugendhilfeplanung des überörtlichen Trägers vom 
Landesjugendhilfeausschuss zu hören. Das Nähere regelt das 
Landesrecht. 

§ 80 Jugendhilfeplanung 

(1)Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen 
ihrer Planungsverantwortung 

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten 
festzustellen, 

2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, 
Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen 
und der Personensorgeberechtigten für einen 
mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und 

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen 
Vorhaben rechtzeitig und ausreichend unter 
Beachtung sozialräumlicher Gestaltungserfordernisse 
zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein 
unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann. 

(2)Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass 
insbesondere 

1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld 
erhalten und gepflegt werden können, 

2. ein möglichst wirksames, vielfältiges, inklusives und 
aufeinander abgestimmtes Angebot von 
Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist, 

3. junge Menschen und Familien in gefährdeten 
Lebens- und Wohnbereichen besonders gefördert 
werden, 

4. junge Menschen mit Behinderungen oder von 
Behinderung bedrohte junge Menschen mit jungen 
Menschen ohne Behinderung gemeinsam unter 
Berücksichtigung spezifischer Bedarfslagen gefördert 
werden können, 

5. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und 
Erwerbstätigkeit besser miteinander vereinbaren 
können. 

(2a) Die Planung insbesondere von Diensten zur Gewährung 
niedrigschwelliger ambulanter Hilfen, nach Maßgabe von § 
76a Absatz 2 umfasst auch Maßnahmen zur Qualitätsgewähr-
leistung der Leistungserbringung. 
(3)Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe in allen Phasen ihrer 
Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu diesem Zwecke sind sie 
vom Jugendhilfeausschuss, soweit sie überörtlich tätig sind, im 
Rahmen der Jugendhilfeplanung des überörtlichen Trägers vom 
Landesjugendhilfeausschuss zu hören. Das Nähere regelt das 
Landesrecht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitgehend analog AE 2016, neu ist (2a), der 
umfassender regelt, was im Vorfeld unter (1) 4. 
Versucht worden ist (Maßnahmen zur 
Qualitätsgewährleistung der Leistungen nach § 36b 
Absatz 2 zu entwickeln und zu planen.). 



 
28 

                                                                                                                                                                              

(4)Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, 
dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und 
überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die 
Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der 
jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen. 

(4)Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, 
dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und 
überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die 
Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der 
jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen. 

§ 81 Strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Stellen und 
öffentlichen Einrichtungen 

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit anderen 
Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf 
die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien 
auswirkt, insbesondere mit 

1. den Trägern von Sozialleistungen nach dem Zweiten, 
Dritten, Vierten, Fünften, Sechsten und dem Zwölften 
Buch sowie Trägern von Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz, 

 
 

2. den Familien- und Jugendgerichten, den 
Staatsanwaltschaften sowie den 
Justizvollzugsbehörden, 

3. Schulen und Stellen der Schulverwaltung, 
4. Einrichtungen und Stellen des öffentlichen 

Gesundheitsdienstes und sonstigen Einrichtungen 
und Diensten des Gesundheitswesens, 

5. den Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes und 

6. Suchtberatungsstellen, 
7. Einrichtungen und Diensten zum Schutz gegen 

Gewalt in engen sozialen Beziehungen, 
8. den Stellen der Bundesagentur für Arbeit, 
9. Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung, 
10. den Polizei- und Ordnungsbehörden, 
11. der Gewerbeaufsicht und 
12. Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, der 

Weiterbildung und der Forschung  
 
 
 
im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse 
zusammenzuarbeiten. 

§ 81Strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Stellen und  
öffentlichen Einrichtungen 

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben mit anderen 
Stellen und öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf 
die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien 
auswirkt, insbesondere mit 

1. den Trägern von Sozialleistungen nach dem Zweiten, 
Dritten, Vierten, Fünften, Sechsten und dem Zwölften 
Buch sowie Trägern von Leistungen nach dem 
Bundesversorgungsgesetz,  

2. anderen Rehabilitationsträgern nach dem Neunten 
Buch, 

3. den Familien- und Jugendgerichten, den 
Staatsanwaltschaften sowie den 
Justizvollzugsbehörden,  

4. Schulen und Stellen der Schulverwaltung, 
5. Einrichtungen und Stellen des öffentlichen 

Gesundheitsdienstes und sonstigen Einrichtungen 
und Diensten des Gesundheitswesens, 

6. den Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes und 
Suchtberatungsstellen,  

7. Einrichtungen und Diensten zum Schutz gegen 
Gewalt in engen sozialen Beziehungen,  

8. den Stellen der Bundesagentur für Arbeit, 
9. Einrichtungen und Stellen der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung, 
10. den Polizei- und Ordnungsbehörden, 
11. der Gewerbeaufsicht und  
12. Einrichtungen der Ausbildung für Fachkräfte, der 

Weiterbildung und der Forschung  
13. Einrichtungen, die auf örtlicher Ebene Familien und 

den sozialen Zusammenhalt zwischen den 
Generationen stärken (Mehrgenerationenhäuser) 

im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse 
zusammenzuarbeiten. 
 
 

 
 
 
 
Analog AE 2016 
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§ 83 Aufgaben des Bundes, Bundesjugendkuratorium 

(1) Die fachlich zuständige oberste Bundesbehörde soll die 
Tätigkeit der Jugendhilfe anregen und fördern, soweit sie von 
überregionaler Bedeutung ist und ihrer Art nach nicht durch ein 
Land allein wirksam gefördert werden kann. Hierzu gehören 
auch die überregionalen Tätigkeiten der Jugendorganisationen 
der politischen Parteien auf dem Gebiet der Jugendarbeit. 
(2) Die Bundesregierung wird in grundsätzlichen Fragen der 
Jugendhilfe von einem Sachverständigengremium 
(Bundesjugendkuratorium) beraten. Das Nähere regelt die 
Bundesregierung durch Verwaltungsvorschriften. 

§ 83 Aufgaben des Bundes, Sachverständige Beratung 

(1) Die fachlich zuständige oberste Bundesbehörde soll die 
Tätigkeit der Jugendhilfe anregen und fördern, soweit sie von 
überregionaler Bedeutung ist und ihrer Art nach nicht durch ein 
Land allein wirksam gefördert werden kann. Hierzu gehören 
auch die überregionalen Tätigkeiten der Jugendorganisationen 
der politischen Parteien auf dem Gebiet der Jugendarbeit. 
 (2) Bei der obersten Bundesbehörde nach Absatz 1 wird ein 
Sachverständigengremium (Bundesjugendkuratorium) 
eingerichtet. Das Bundesjugendkuratorium hat die Aufgabe,  

1. die Bundesregierung in grundsätzlichen Fragen der 
Kinder- und Jugendhilfe zu beraten, 

2. Gesetzentwürfe der Bundesministerien auf 
wesentliche Auswirkungen auf junge Menschen 
zwischen 12 und 27 Jahren zu überprüfen und dazu 
Stellung zu nehmen. Die oberste Bundesbehörde 
nach Absatz 1 legt dem Bundesjugendkuratorium im 
Rahmen der Vorschriften der Gemeinsamen 
Geschäftsordnung der Bundesministerien die 
Gesetzentwürfe vor, bei denen solche Auswirkungen 
zu erwarten sind, und stellt sicher, dass das für den 
Gesetzentwurf federführende Bundesministerium die 
Stellungnahme zur Kenntnis erhält. 

Das Nähere regelt die Bundesregierung durch Verwaltungs-
vorschriften. 
(3) Die fachlich zuständige oberste Bundesbehörde hat der 
Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertageseinrich-
tungen und Kindertagespflege bei wesentlichen die 
Kindertagesbetreuung betreffenden Fragen die Möglichkeit der 
Beratung zu geben. 

 
 
 
 
Abs. 2 ist völlig neu. Ob damit das BJK aufgewertet 
oder eingehegt werden soll ist ohne Begründung 
schwer einzuschätzen.  

§ 87a Örtliche Zuständigkeit für Erlaubnis, Meldepflichten 
und Untersagung 

(1) Für die Erteilung der Pflegeerlaubnis sowie deren 
Rücknahme oder Widerruf (§§ 43, 44) ist der örtliche Träger 
zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 
 

§ 87a Örtliche Zuständigkeit für Erlaubnis, Meldepflichten  
und Untersagung 

 (1) Für die Erteilung der Pflegeerlaubnis nach § 43 sowie 
deren Rücknahme und Widerruf ist der örtliche Träger 
zuständig, in dessen Bereich die Tagespflegeperson ihre 
Tätigkeit ausübt. Für die Erteilung der Pflegeerlaubnis nach § 
44 sowie deren Rücknahme und Widerruf ist der örtliche 
Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

 
 
 
Analog AE 2016 

§ 87c Örtliche Zuständigkeit für die Beistandschaft, die 
Amtspflegschaft, die Amtsvormundschaft und die 
Bescheinigung nach § 58a 

(6) Für die Erteilung der Bescheinigung nach § 58a Absatz 2 

§ 87c Örtliche Zuständigkeit für die Beistandschaft, die  
Amtspflegschaft, die Amtsvormundschaft und die (…)  
schriftliche Auskunft nach § 58a 

(6) Für die Erteilung der Bescheinigung schriftlichen Auskunft 
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gilt Absatz 1 entsprechend. Die Mitteilungen nach § 1626d 
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die Mitteilungen nach 
§ 155a Absatz 3 Satz 3 und Absatz 5 Satz 2 des Gesetzes 
über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie die 
Mitteilungen nach § 50 Absatz 3 sind an das für den 
Geburtsort des Kindes oder des Jugendlichen zuständige 
Jugendamt zu richten; § 88 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.  
Das nach Satz 2 zuständige Jugendamt teilt auf Ersuchen dem 
nach Satz 1 zuständigen Jugendamt mit, ob Eintragungen im 
Sorgeregister vorliegen. 

nach § 58a Absatz 2 gilt Absatz 1 entsprechend. Die 
Mitteilungen nach § 1626d Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, die Mitteilungen nach § 155a Absatz 3 Satz 3 
und Absatz 5 Satz 2 des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit sowie die Mitteilungen nach § 50 Absatz 3 sind 
an das für den Geburtsort des Kindes oder des Jugendlichen 
zuständige Jugendamt zu richten; § 88 Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. Das nach Satz 2 zuständige Jugendamt teilt auf 
Ersuchen dem nach Satz 1 zuständigen Jugendamt mit, ob 
Eintragungen im Sorgeregister vorliegen. Mitteilungen nach § 
1626d Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, nach § 155a 
Absatz 3 Satz 3 und Absatz 5 Satz 2 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit oder nach § 50 Absatz 3 vorliegen. 
Betrifft die gerichtliche Entscheidung nur Teile der elterlichen 
Sorge, enthalten die Mitteilungen auch die Angabe, in welchen 
Bereichen die elterliche Sorge der Mutter entzogen, den Eltern 
gemeinsam oder dem Vater allein übertragen wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konkretisierung 

§ 90 Pauschalierte Kostenbeteiligung 

 
(4) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die 
§§ 82 bis 85, 87, 88 und 92a des Zwölften Buches 
entsprechend, soweit nicht Landesrecht eine andere Regelung 
trifft. Bei der Einkommensberechnung bleibt die 
Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz außer 
Betracht. 

 § 90 Pauschalierte Kostenbeteiligung 

erst ab 2020: 
(4) Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten 
die §§ 82 bis 85, 87 und 88 (…) des Zwölften Buches 
entsprechend, soweit nicht Landesrecht eine andere 
Regelung trifft. Bei der Einkommensberechnung bleibt die 
Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz außer 
Betracht.  

§ 94 Umfang der Heranziehung 

(…) 
(3) Werden Leistungen über Tag und Nacht außerhalb des 
Elternhauses erbracht und bezieht einer der Elternteile 
Kindergeld für den jungen Menschen, so hat dieser 
unabhängig von einer Heranziehung nach Absatz 1 Satz 1 und 
2 und nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 3 und 4 einen 
Kostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes zu zahlen. Zahlt der 
Elternteil den Kostenbeitrag nach Satz 1 nicht, so sind die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe insoweit berechtigt, das auf 
dieses Kind entfallende Kindergeld durch Geltendmachung 
eines Erstattungsanspruchs nach § 74 Absatz 2 des 
Einkommensteuergesetzes in Anspruch zu nehmen. 
 
(…) 
 

§ 94 Umfang der Heranziehung 

(…) 
(3)Werden Leistungen über Tag und Nacht außerhalb des 
Elternhauses erbracht und bezieht einer der Elternteile 
Kindergeld für den jungen Menschen, so hat dieser 
unabhängig von einer Heranziehung nach Absatz 1 Satz 1 und 
2 und nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 3 und 4 einen 
Kostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes zu zahlen. Zahlt der 
Elternteil den Kostenbeitrag nach Satz 1 nicht, so sind die 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe insoweit berechtigt, das auf 
dieses Kind entfallende Kindergeld durch Geltendmachung 
eines Erstattungsanspruchs nach § 74 Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes in Anspruch zu nehmen.  
Bezieht der Elternteil Kindergeld nach § 1 Absatz 1 
Bundeskindergeldgesetz, gilt Satz 2 entsprechend. Bezieht der 
junge Mensch das Kindergeld selbst, gelten die Sätze 1 und 2 
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(6) Bei vollstationären Leistungen haben junge Menschen und 
Leistungsberechtigte nach § 19 nach Abzug der in § 93 Absatz 
2 genannten Beträge 75 Prozent ihres Einkommens als 
Kostenbeitrag einzusetzen. Es kann ein geringerer 
Kostenbeitrag erhoben oder gänzlich von der Erhebung des 
Kostenbeitrags abgesehen werden, wenn das Einkommen aus 
einer Tätigkeit stammt, die dem Zweck der Leistung dient. Dies 
gilt insbesondere, wenn es sich um eine Tätigkeit im sozialen 
oder kulturellen Bereich handelt, bei der nicht die 
Erwerbstätigkeit, sondern das soziale oder kulturelle 
Engagement im Vordergrund stehen 

entsprechend. 
(…) 
 (6) Bei vollstationären Leistungen haben junge Menschen 
und Leistungsberechtigte nach § 19 nach Abzug der in § 93 
Abs. 2 genannten Beträge  50 Prozent ihres Einkommens als 
Kostenbeitrag einzusetzen. 
§ 93 Absatz 4 ist nicht anwendbar. Folgendes Einkommen aus 
einer Erwerbstätigkeit innerhalb eines Monats bleibt für den 
Kostenbeitrag unberücksichtigt:  

1. Einkommen aus Schülerjobs oder Praktika mit einer 
Vergütung bis zur Höhe von 150 Euro monatlich oder 

2. Einkommen aus Ferienjobs zweimal im Kalenderjahr 
bis zu einer Dauer von jeweils maximal 4 Wochen bis 
zur Höhe von jeweils 400 Euro oder einmal im 
Kalenderjahr bis zu einer Dauer von maximal 6 
Wochen bis zur Höhe von 800 Euro oder 

3. 150 Euro monatlich als Teil einer 
Ausbildungsvergütung. 

Für ehrenamtliche Tätigkeiten gilt Satz 3 Nummer 1 und 2 
entsprechend.  

 
 
 
 
 
 
 

Analog AE 2016 

§ 98 Zweck und Umfang der Erhebung 
(1) Zur Beurteilung der Auswirkungen der Bestimmungen 

dieses Buches und zu seiner Fortentwicklung sind 
laufende Erhebungen über 
(…) 

§ 98 Zweck und Umfang der Erhebung 
(1)Zur Beurteilung der Auswirkungen der Bestimmungen 
dieses Buches und zu seiner Fortentwicklung sind laufende 
Erhebungen über 
(…) 

11. die Träger der Jugendhilfe, die dort tätigen Personen 
und deren Einrichtungen mit Ausnahme der 
Tageseinrichtungen sowie 

 
 
 
 

Diese Ergänzung ist wohl der bunten 
Trägerlandschaft geschuldet.  

§ 99 Erhebungsmerkmale 

(…) 
3. im Hinblick auf junge Menschen 
a) Geschlecht, 
b) Geburtsmonat und Geburtsjahr, 
c) Lebenssituation bei Beginn der Hilfe, 
d) anschließender Aufenthalt, 
e) nachfolgende Hilfe; 

 
 
(…) 
 
(6) Erhebungsmerkmale bei der Erhebung zum 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a sind 
Kinder und Jugendliche, bei denen eine 

§ 99 Erhebungsmerkmale 

(…)  
2. im Hinblick auf junge Menschen 

a) Geschlecht, 
b) Geburtsmonat und Geburtsjahr, 
c) Lebenssituation bei Beginn der Hilfe, 
d) Migrationshintergrund 
e) Deutsch als in der Familie vorrangig 

gesprochene Sprache 
f) anschließender Aufenthalt, 
g) nachfolgende Hilfe; 

(…) 
(6) Erhebungsmerkmale bei der Erhebung zum 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a sind 
Kinder und Jugendliche, bei denen eine 

 
 
Hier sind sinnvolle neue Erhebungsmerkmale 
aufgenommen worden, die uns, so sie denn drin 
bleiben, sicher eine bessere Datenlage bescheren, 
vor allem mit Blick auf Zugewanderte und junge 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
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Gefährdungseinschätzung nach Absatz 1 vorgenommen 
worden ist, gegliedert 

1. nach der die Gefährdungseinschätzung anregenden 
Institution oder Person, der Art der Kindeswohl-
gefährdung sowie dem Ergebnis der Gefährdungs-
einschätzung, 

2. bei Kindern und Jugendlichen zusätzlich zu den in 
Nummer 1 genannten Merkmalen nach Geschlecht, 
Alter und Aufenthaltsort des Kindes oder 
Jugendlichen zum Zeitpunkt der Meldung sowie dem 
Alter der Eltern und der Inanspruchnahme einer 
Leistung gemäß den §§ 16 bis 19 sowie 27 bis 35a 
und der Durchführung einer Maßnahme nach § 42.  

  
(7) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über Kinder 
und tätige Personen in Tageseinrichtungen sind 

1. die Einrichtungen, gegliedert nach 
a) der Art und Name des Trägers und der 

Rechtsform sowie besonderen Merkmalen 
b) der Zahl der genehmigten Plätze, 
c) der Art und Anzahl der Gruppen sowie 
d) die Anzahl der Kinder insgesamt, 

2. für jede dort tätige Person 
a) Geschlecht und Beschäftigungsumfang, 
b) für das pädagogisch und in der Verwaltung tätige 

Personal zusätzlich Geburtsmonat und 
Geburtsjahr, die Art des 
Berufsausbildungsabschlusses, Stellung im 
Beruf, Art der Beschäftigung und Arbeitsbereich, 

 
3. für die dort geförderten Kinder 

a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr 
sowie Schulbesuch, 

b) Migrationshintergrund, 
 
 
c) Betreuungszeit und Mittagsverpflegung, 
 
f) Gruppenzugehörigkeit, 
g) Monat und Jahr der Aufnahme in der 

Tageseinrichtung.  
(7a) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über Kinder in 
mit öffentlichen Mitteln geförderter Kindertagespflege sowie die 

Gefährdungseinschätzung nach Absatz 1 vorgenommen 
worden ist, gegliedert 

1. nach der die Gefährdungseinschätzung anregenden 
Institution oder Person, der Art der Kindeswohl-
gefährdung sowie dem Ergebnis der Gefährdungs-
einschätzung, 

2. bei Kindern und Jugendlichen zusätzlich zu den in 
Nummer 1 genannten Merkmalen nach Geschlecht, 
(…) Geburtsmonat, Geburtsjahr und Aufenthaltsort 
des Kindes oder Jugendlichen zum Zeitpunkt der 
Meldung sowie dem Alter der Eltern und der 
Inanspruchnahme einer Leistung gemäß den §§ 16 
bis 19 sowie 27 bis 35a und der Durchführung einer 
Maßnahme nach § 42.  

 (7) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über Kinder 
und tätige Personen in Tageseinrichtungen sind 

1. die Einrichtungen, gegliedert nach 
a) der Art, Rechtsform und Verbandszugehörigkeit 

des Trägers sowie besonderen Merkmalen 
b) der Zahl der genehmigten Plätze, 
c) der Art und Anzahl der Gruppen sowie 
d) die Anzahl der Kinder insgesamt, 

2. für jede dort tätige Person 
a) Geschlecht und Beschäftigungsumfang, 
b) für das pädagogisch und in der Verwaltung tätige 

Personal zusätzlich Geburtsmonat und 
Geburtsjahr, die Art des 
Berufsausbildungsabschlusses, Stellung im 
Beruf, Art der Beschäftigung und Arbeitsbereiche 
einschließlich Gruppenzugehörigkeit, 

3. für die dort geförderten Kinder 
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr 

sowie Schulbesuch, 
b) Migrationshintergrund, 
c) Deutsch als in der Familie vorrangig 

gesprochene Sprache 
d) Betreuungszeit und Mittagsverpflegung, 
e) Eingliederungshilfe 
f) Gruppenzugehörigkeit, 
g) Monat und Jahr der Aufnahme in der 

Tageseinrichtung.  
(7a) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über Kinder in 
mit öffentlichen Mitteln geförderter Kindertagespflege sowie die 
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die Kindertagespflege durchführenden Personen sind: 
1. für jede tätige Person 

a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr, 
b) Art und Umfang der Qualifikation, Anzahl der 

betreuten Kinder (Betreuungsverhältnisse am 
Stichtag) insgesamt und nach dem Ort der 
Betreuung, 

2. für die dort geförderten Kinder 
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr 

sowie Schulbesuch, 
b) Migrationshintergrund, 
 
 
d) Betreuungszeit und Mittagsverpflegung, 
e) Art und Umfang der öffentlichen Finanzierung 

und Förderung, 
  
f) Verwandtschaftsverhältnis zur Pflegeperson, 
g) gleichzeitig bestehende andere 

Betreuungsarrangements, 
h) Monat und Jahr der Aufnahme in 

Kindertagespflege.  
(8) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über die 
Angebote der Jugendarbeit nach § 11 sowie bei den 
Erhebungen über Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche 
Mitarbeiter anerkannter Träger der Jugendhilfe nach § 74 
Absatz 6 sind offene und Gruppenangebote sowie 
Veranstaltungen und Projekte der Jugendarbeit, soweit diese 
mit öffentlichen Mitteln pauschal oder maßnahmenbezogen 
gefördert werden oder der Träger eine öffentliche Förderung 
erhält, gegliedert nach 

1. Art, Name und Rechtsform des Trägers, 
2. Dauer, Häufigkeit, Durchführungsort und Art des 

Angebots; zusätzlich bei schulbezogenen Angeboten 
die Art der kooperierenden Schule,  

3. Alter, Geschlecht sowie Art der Beschäftigung und 
Tätigkeit der bei der Durchführung des Angebots 
tätigen Personen,  

4. Zahl, Geschlecht und Alter der Teilnehmenden sowie 
der Besucher, 

5. Partnerländer und Veranstaltungen im In- oder 
Ausland bei Veranstaltungen und Projekten der 
internationalen Jugendarbeit.  

die Kindertagespflege durchführenden Personen sind: 
1. für jede tätige Person 

a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr, 
b) Art und Umfang der Qualifikation, Anzahl der 

betreuten Kinder (Betreuungsverhältnisse am 
Stichtag) insgesamt und nach dem Ort der 
Betreuung, 

2. für die dort geförderten Kinder 
a) Geschlecht, Geburtsmonat und Geburtsjahr 

sowie Schulbesuch, 
b) Migrationshintergrund, 
c) Deutsch als in der Familie vorrangig 

gesprochene Sprache 
d) Betreuungszeit und Mittagsverpflegung, 
e) Art und Umfang der öffentlichen Finanzierung 

und Förderung, 
f) Eingliederungshilfe  
g) Verwandtschaftsverhältnis zur Pflegeperson, 
h) gleichzeitig bestehende andere 

Betreuungsarrangements, 
i) Monat und Jahr der Aufnahme in 

Kindertagespflege.  
(8) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über die 
Angebote der Jugendarbeit nach § 11 sowie bei den 
Erhebungen über Fortbildungsmaßnahmen für ehrenamtliche 
Mitarbeiter anerkannter Träger der Jugendhilfe nach § 74 
Absatz 6 sind offene und Gruppenangebote sowie 
Veranstaltungen und Projekte der Jugendarbeit, soweit diese 
mit öffentlichen Mitteln pauschal oder maßnahmenbezogen 
gefördert werden oder der Träger eine öffentliche Förderung 
erhält, gegliedert nach 

1. Art, (…) und Rechtsform des Trägers, 
2. Dauer, Häufigkeit, Durchführungsort und Art des 

Angebots; zusätzlich bei schulbezogenen Angeboten 
die Art der kooperierenden Schule,  

3. Alter, Geschlecht sowie Art der Beschäftigung und 
Tätigkeit der bei der Durchführung des Angebots 
tätigen Personen,  

4. Zahl, (…) Geschlechterverteilung und Altersgruppen 
der Teilnehmenden sowie der Besucher, 

5. Partnerländer und Veranstaltungen im In- oder 
Ausland bei Veranstaltungen und Projekten der 
internationalen Jugendarbeit.  



 
34 

                                                                                                                                                                              

(9) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über die 
Einrichtungen, soweit sie nicht in Absatz 7 erfasst werden, 
sowie die Behörden und Geschäftsstellen in der Jugendhilfe 
und die dort tätigen Personen sind 

1. die Einrichtungen, gegliedert nach der Art Name, der 
Art des Trägers, der Rechtsform sowie der Art und 
Zahl der verfügbaren Plätze, 

(…) 

(9) Erhebungsmerkmale bei den Erhebungen über die 
Einrichtungen, soweit sie nicht in Absatz 7 erfasst werden, 
sowie die Behörden und Geschäftsstellen in der Jugendhilfe 
und die dort tätigen Personen sind 

1. die Einrichtungen, gegliedert nach der Art (…), der 
Art, Rechtsform und Verbandszugehörigkeit des 
Trägers, (…) sowie der Art und Zahl der verfügbaren 
Plätze, 

(…) 

§ 100 Hilfsmerkmale 

Hilfsmerkmale sind 
1. Name und Anschrift des Auskunftspflichtigen, 
2. für die Erhebungen nach § 99 die Kenn-Nummer der 
hilfeleistenden Stelle oder der auskunftsgebenden 
Einrichtung; soweit eine Hilfe nach § 28 gebietsübergreifend 
erbracht wird, die Kenn-Nummer des Wohnsitzes des 
Hilfeempfängers, 
3. für die Erhebungen nach § 99 Absatz 1, 2, 3 und 6 die 
Kenn-Nummer der betreffenden Person, 
4. Name und Telefonnummer sowie Faxnummer oder E-Mail-
Adresse der für eventuelle Rückfragen zur 
Verfügung stehenden Person.  

§ 100 Hilfsmerkmale 

Hilfsmerkmale sind 
1. Name und Anschrift des Auskunftspflichtigen, 
2. für die Erhebungen nach § 99 die Kenn-Nummer der 

hilfeleistenden Stelle oder der auskunftsgebenden 
Einrichtung; soweit eine Hilfe nach § 28 
gebietsübergreifend erbracht wird, die Kenn-Nummer 
des Wohnsitzes des Hilfeempfängers, 

3. für die Erhebungen nach § 99 Absatz 1, 2, 3 und 6 
die Kenn-Nummer der betreffenden Person, 

4. Name und (…) Kontaktdaten der für eventuelle 
Rückfragen zur Verfügung stehenden Person. 

 

 

§ 101 Periodizität und Berichtszeitraum 

(1) Die Erhebungen nach § 99 Absatz 1 bis 5 sowie nach 
Absatz 6a bis 7b und 10 sind jährlich durchzuführen, die 
Erhebungen nach § 99 Absatz 1, soweit sie die 
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche betreffen, beginnend 2007. Die Erhebung nach § 
99 Absatz 6 erfolgt laufend. Die übrigen Erhebungen nach § 
99 sind alle zwei Jahre durchzuführen, die Erhebungen nach § 
99 Absatz 8 erstmalig für das Jahr 2015 und die Erhebungen 
nach § 99 Absatz 9 erstmalig für das Jahr 2014. 
(2) Die Angaben für die Erhebung nach 
 

§ 101 Periodizität und Berichtszeitraum 

(1) Die Erhebungen nach § 99 Absatz 1 bis 5 sowie nach 
Absatz 6a bis 7b und 10 sind jährlich durchzuführen, die 
Erhebungen nach § 99 Absatz 1, soweit sie die 
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche betreffen, beginnend 2007. Die Erhebung nach § 
99 Absatz 6 erfolgt laufend. Die übrigen Erhebungen nach § 
99 sind alle zwei Jahre durchzuführen, die Erhebungen nach § 
99 Absatz 8 erstmalig für das Jahr 2015 und die Erhebungen 
nach § 99 Absatz 9 erstmalig für das Jahr 2014. 
(2) Die Angaben für die Erhebung nach 
(…) 

14. § 99 Absatz 9 sind zum 15. Dezember zu erteilen. 
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Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz(KKG) 
§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche 
Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 

(…) 
(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Einrichtungen und 
Dienste der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Einrichtungen 
und Dienste, mit denen Verträge nach § 75 Absatz 3 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bestehen, 
Gesundheitsämter, Sozialämter, Gemeinsame Servicestellen, 
Schulen, Polizei- und Ordnungsbehörden, Agenturen für 
Arbeit, Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zentren, 
Frühförderstellen, Beratungsstellen für soziale Problemlagen, 
Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, Einrichtungen und Dienste 
zur Müttergenesung sowie zum Schutz gegen Gewalt in engen 
sozialen Beziehungen, Familienbildungsstätten, 
Familiengerichte und Angehörige der Heilberufe einbezogen 
werden. 
(…) 
(4) Dieses Netzwerk soll zur Beförderung Früher Hilfen durch 
den Einsatz von Familienhebammen gestärkt werden. Das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
unterstützt den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen 
und des Einsatzes von Familienhebammen auch unter 
Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen durch eine zeitlich auf 
vier Jahre befristete Bundesinitiative, die im Jahr 2012 mit 30 
Millionen Euro, im Jahr 2013 mit 45 Millionen Euro und in den 
Jahren 2014 und 2015 mit 51 Millionen Euro ausgestattet wird. 
Nach Ablauf dieser Befristung wird der Bund einen Fonds zur 
Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der 
psychosozialen Unterstützung von Familien einrichten, für den 
er jährlich 51 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird. Die 
Ausgestaltung der Bundesinitiative und des Fonds wird in 
Verwaltungsvereinbarungen geregelt, die das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen 
mit den Ländern schließt. 

§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche 
Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 

(…) 
(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Einrichtungen und 
Dienste der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Einrichtungen 
und Dienste, mit denen Verträge nach § 75 Absatz 3 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bestehen, 
Gesundheitsämter, Sozialämter, Gemeinsame Servicestellen, 
Schulen, Polizei und Ordnungsbehörden, Agenturen für Arbeit, 
Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zentren, Frühförderstellen, 
Beratungsstellen für soziale Problemlagen, Beratungsstellen 
nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 
Einrichtungen und Dienste zur Müttergenesung sowie zum 
Schutz gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen, 
Mehrgenerationenhäuser, Familienbildungsstätten, 
Familiengerichte und Angehörige der Heilberufe und der 
Gesundheitsfachberufe einbezogen werden. 
(…) 
 (4) Dieses Netzwerk soll zur Beförderung Früher Hilfen durch 
den Einsatz von Familienhebammen gestärkt werden. Das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
unterstützt den Aus- und Aufbau der Netzwerke Frühe Hilfen 
und des Einsatzes von Familienhebammen, auch unter 
Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen durch eine zeitlich auf 
vier Jahre befristete Bundesinitiative, die im Jahr 2012 mit 30 
Millionen Euro, im Jahr 2013 mit 45 Millionen Euro und in den 
Jahren 2014 und 2015 mit 51 Millionen Euro ausgestattet wird. 
Nach Ablauf dieser Befristung wird der Bund einen Fonds zur 
Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der 
psychosozialen Unterstützung von Familien einrichten, für den 
er jährlich 51 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird. Die 
Ausgestaltung der Bundesinitiative und des Fonds wird in 
Verwaltungsvereinbarungen geregelt, die das Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen mit 
den Ländern schließt. Hierzu schlägt das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine unbefristete 
Verwaltungsvereinbarung vor. 
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§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch 
Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung 

(1)Werden 
 
 

1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder 
Entbindungspflegern oder Angehörigen eines 
anderen Heilberufes, der für die Berufsausübung oder 
die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich 
geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich 
anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 
 

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder 
Jugendberaterinnen oder -beratern sowie 

4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer 
Beratungsstelle, die von einer Behörde oder 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts anerkannt ist, 

5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten 
Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -
arbeitern oder staatlich anerkannten 
Sozialpädagoginnen oder -pädagogen oder 

7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an 
staatlich anerkannten privaten Schulen 

in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige 
Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes 
oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind 
oder Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten die 
Situation erörtern und, soweit erforderlich, bei den 
Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von 
Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 
Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der 
Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit 
erfahrene Fachkraft. Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser 
Person die dafür erforderlichen Daten zu übermitteln; vor einer 
Übermittlung der Daten sind diese zu pseudonymisieren. 
 
 

§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen durch  
Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung 

(1)Bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die 
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen 
in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit sind 

1. Ärztinnen oder Ärzte, Hebammen oder 
Entbindungspfleger oder Angehörige eines anderen 
Heilberufes, der für die Berufsausübung oder die 
Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich 
geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit 
staatlich anerkannter wissenschaftlicher 
Abschlussprüfung, 

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder 
Jugendberaterinnen oder -berater sowie 

4. Beraterinnen oder Berater für Suchtfragen in einer 
Beratungsstelle, die von einer Behörde oder 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts anerkannt ist, 

5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten 
Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -
arbeiter oder staatlich anerkannten 
Sozialpädagoginnen oder -pädagogen oder 

7. Lehrerinnen oder Lehrer an öffentlichen und an 
staatlich anerkannten privaten Schulen 

befugt, das Jugendamt zu informieren und ihm die zur 
Abwendung der Gefährdung erforderlichen Daten mitzuteilen,  
soweit sie dies zur Abwendung der Gefährdung für erforderlich  
halten; hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei  
denn, dass damit der wirksame Schutz des Kindes oder des  
Jugendlichen in Frage gestellt wird. 
 
 
(2)Bei der Einschätzung der Erforderlichkeit des Tätigwerdens  
des Jugendamtes berücksichtigen die Personen nach Absatz 
1, ob die Gefährdung anders, insbesondere durch Erörterung 
der Situation mit dem Kind oder Jugendlichen und den 
Personensorgeberechtigten und ein Hinwirken auf die 
Inanspruchnahme erforderlicher öffentlicher Hilfen bei den 
Personensorgeberechtigten abgewandt werden kann, ohne 
hierdurch den wirksamen Schutz des Kindes oder 
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(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 
aus oder ist ein Vorgehen nach Absatz 1 erfolglos und halten 
die in Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwerden des 
Jugendamtes für erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen abzuwenden, so sind 
sie befugt, das Jugendamt zu informieren; hierauf sind die 
Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der 
wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage 
gestellt wird. Zu diesem Zweck sind die Personen nach Satz 1 
befugt, dem Jugendamt die erforderlichen Daten mitzuteilen. 

Jugendlichen in Frage zu stellen. 
(3)Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der  
Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit 
erfahrene Fachkraft. Sie sind zu diesem Zweck befugt, dieser 
Person die dafür erforderlichen Daten zu übermitteln; vor einer 
Übermittlung der Daten sind diese zu pseudonymisieren. 
(4)Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Stellen, die dem  
Sozialgeheimnis nach § 35 Absatz 1 des Ersten Buches  
Sozialgesetzbuch unterliegen und nicht dem Personenkreis  
des Absatzes 1 angehören, und denen in Ausübung ihrer  
beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die  
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen  
bekannt werden, sind befugt, das Jugendamt zu informieren  
und ihm die zur Abwendung der Gefährdung erforderlichen  
Daten mitzuteilen; hierauf sind die Betroffenen vorab  
hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirksame Schutz  
des Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird.  
Absatz 3 gilt entsprechend. 

 § 5 Zusammenwirken von Strafverfolgungsbehörden und 
Jugendamt 

(1)Werden in einem Strafverfahren Anhaltspunkte für die 
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen 
bekannt, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Strafverfolgungsbehörden verpflichtet, das Jugendamt zu 
informieren und die zur Abwendung der Gefährdung 
erforderlichen Daten und Tatsachen mitzuteilen; hierauf sind 
die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit 
der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in 
Frage gestellt wird. 

 
§ 4 Absatz 3 gilt entsprechend. 

(2)Anhaltspunkte für eine Gefährdung liegen insbesondere 
dann vor, wenn gegen eine Person,  

1. die mit einem Minderjährigen in häuslicher 
Gemeinschaft lebt oder 

2. die beruflich Minderjährige beaufsichtigt, betreut, 
erzieht oder ausbildet oder vergleichbar mit 
Minderjährigen in Kontakt steht,  

der Verdacht der Begehung einer Straftat nach den §§ 171, 
174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184j, 
225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs 
besteht. 

 

 


